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Ausschluss von US-Personen 
 

Die Anteile dürfen nicht von „US-Personen“ gehalten werden.  

US-Personen sind: 

a) solche natürlichen Personen, die 

 

i) in den USA oder einem ihrer Territorien bzw. Hoheitsgebiete geboren wurden, 

ii) eingebürgerte Staatsangehörige sind (bzw. Green Card Holder), 

iii) im Ausland als Kind eines Staatsangehörigen der USA geboren wurden, 

iv) ohne Staatsangehöriger der USA zu sein, sich überwiegend in den USA aufhalten, 

v) mit einem Staatsangehörigen der USA verheiratet sind, oder 

vi) in den USA wohnen; 

 

b) juristische US-Personen, insbesondere: 

 

i) Personen- und Kapitalgesellschaften, Pensionsfonds oder sonstige Unternehmen oder 

juristische Einheiten, die unter den Gesetzen eines der 50 US-Bundesstaaten oder des 

Columbia District oder unter dem Act of Congress gegründet wurden oder in einem 

US- Handelsregister eingetragen sind; 

ii) jedes Vermögen (Estate), dessen Vollstrecker oder Verwalter eine US-Person ist; 

iii) jedes Treuhandvermögen (Trust), sofern 

 

- ein Gericht innerhalb der Vereinigten Staaten nach geltendem Recht befugt wäre, 

Verfügungen oder Urteile über im Wesentlichen alle Fragen der Verwaltung des 

Trusts zu erlassen, und 

- eine oder mehrere Personen der Vereinigten Staaten befugt sind, alle 

wesentlichen Entscheidungen des Trusts zu kontrollieren, oder einen Nachlass 

eines Erblassers, der Staatsbürger der Vereinigten Staaten oder dort ansässig ist. 

Dieser Spiegelstrich ist in Übereinstimmung mit dem Steuergesetzbuch der 

Vereinigten Staaten auszulegen 

iv) eine sich in den USA befindliche Zweigstelle oder Filiale einer juristischen Einheit, 

die keine US-Person ist; 

v) jedes diskretionäre oder nicht-diskretionäre Konto oder ähnliche Konto (soweit es sich 

nicht um ein Vermögen oder einen Trust nach Buchstaben ii) und iii) handelt), das von 

einem Händler (Dealer), Verwalter oder Treuhänder zugunsten oder auf Rechnung einer 

US-Person gehalten wird; 

vi) jedes diskretionäre Konto oder ähnliches Konto (soweit es sich nicht um ein Vermögen 

oder einen Trust nach Buchstaben b) und c) handelt), das von einem in den USA 

gegründeten oder eingetragenen Händler (Dealer), Verwalter, Treuhänder oder einer US-

Person gehalten wird 

vii) jede unter dem Recht eines anderen als der USA oder deren Staaten durch oder für eine 

US- Person gegründete oder eingetragene juristische Einheit, die grundsätzlich zur 

Durchführung einer oder mehrerer Transaktionen, die unter die „offshore exemption“ der 

Volcker Rule fallen, gegründet wurde, 

viii) jede passive „NFFE“ (Non Financial Foreign Entity) mit mindestens einer beherrschenden 

Person (welche mehr als 25 % der stimmberechtigten Aktien hält), die Staatsbürger der 

Vereinigten Staaten oder dort ansässig ist, 

ix) jedes „nichtteilnehmende Finanzinstitut“ („Nonparticipating Financial Institution“). 

 

Die oben genannten Definitionen einer US-Person sind im Sinne von FATCA (FATCA-Abkommen zwischen 

den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Großherzogtum Luxemburg vom 28. März 2014) auszulegen. 

Nichtteilnehmende Finanzinstitute im Sinne von Absatz 3 Nr. 2 i) dieses Artikels werden wie US-

Personen behandelt. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft wird etwaige Zeichnungsanträge von US-Personen ablehnen. 
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Verkaufsprospekt 

 

1 Der Fonds 

Der im vorliegenden Verkaufsprospekt beschriebene Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht  in  der 

Form eines fonds commun de placement errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen zulässigen 

Vermögenswerten. Das Sondervermögen unterliegt Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und erfüllt die 

Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 

2009. 

 

Der Fonds wurde auf Initiative der HAC VermögensManagement AG aufgelegt und bis zum 30. Juni 2018 von  

der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. verwaltet. Seit dem 1. Juli 2018 wird der Fonds von der 

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH im Wege des grenzüberschreitenden 

Dienstleistungsverkehrs („Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet. 

 

Das Verwaltungsreglement des Fonds wurde erstmals am 08. Januar 2016 beim Handels- und Gesellschaftsregister 

Luxemburg hinterlegt. Eine entsprechende Hinterlegungsnotiz wurde erstmals am 11. Januar 2016 im Mémorial 

C veröffentlicht. Das Verwaltungsreglement wurde letztmalig am 1. Juli 2018 geändert und ein Hinweis auf 

die Hinterlegung im „Recueil Electronique des Sociétés et Associations“ (RESA) veröffentlicht. 

 

Die Beteiligung an dem Fonds richtet sich nach diesem Verkaufsprospekt und dem anschließend abgedruckten 

Verwaltungsreglement. Beide Unterlagen zusammen bilden die Basis für den Erwerb von Anteilen. 

 

Für den Fonds können gemäß Artikel 5 des Verwaltungsreglements verschiedene Anteilsklassen ausgegeben 

werden, welche sich beispielsweise durch ihre Ertragsverwendung oder andere Kriterien unterscheiden können. 
 

2 Die Anlagepolitik  

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu 

erzielen. 

 

Der Fonds orientiert sich hierbei an dem MSCI World als Vergleichsmaßstab. Der MSCI World wird nicht 

abgebildet, sondern dient lediglich als Ausgangspunkt für die Anlageentscheidung. Das Fondsmanagement 

versucht, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds und 

seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig –positiv oder negativ- vom 

Vergleichsmaßstab abweichen. 

 

Der Vergleichsindex MSCI World wird von MSCI administriert. MSCI ist bei der europäischen 

Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA in das öffentliche Register der Administratoren und Referenzwerte 

gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 eingetragen. 
 

Allgemeines zur Anlagepolitik des Fonds 
 

Der Schwerpunkt der Anlagepolitik liegt auf dem Aktienmarkt.  

 

Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds weltweit mindestens 51 % seines Wertes in Kapitalbeteiligungen 

anlegen. 

 

Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind  
 

 Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem 

anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind;  

 Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem 

anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind und dort 

der Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr befreit sind;  

 Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung 

für Kapitalgesellschaften in Höhe von mindestens 15% unterliegen und nicht von ihr befreit sind;  

 Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten 

Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in die vorgenannten Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen 

oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten 

Mindestquote investieren.  
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Für Zwecke dieser Anlagepolitik und in Übereinstimmung mit der Definition des deutschen 

Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) ist ein organisierter Markt, ein Markt, der anerkannt und für das Publikum 

offen ist und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, sofern nicht ausdrücklich etwas Anderes bestimmt ist. 

Dieser organisierte Markt entspricht zugleich den Kriterien des Artikels 50 der OGAW-Richtlinie.  

  

Dabei soll in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren eine ausgewogene, chancenorientierte Mischung sowohl 

hinsichtlich der Anlageschwerpunkte (etablierte Märkte, Emerging Markets, Aktien aus dem Bereich der 

Rohstoffmärkte) als auch der Anlagestile (Value/Growth, qualitativ/quantitativ, large/mid/small-Caps) 

vorgenommen werden. 

 

Darüber hinaus investiert der Fonds in internationale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, 

Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices (welche sich als Wertpapiere gem. der 

Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 qualifizieren; bei den Wertpapierindices handelt es sich um Indices 

gemäß Artikel 9 des Reglements Grand Ducal 2008), Wandel– und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf 

Wertpapiere lauten und in sonstige übertragbare Wertpapiere, die im Wesentlichen an Wertpapierbörsen oder 

geregelten Märkten gehandelt werden. 

 

Im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den 

jeweiligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden, dabei kann der Anteil an Aktien oder verzinslichen 

Wertpapieren bis zu 100 % des Fondsvermögens betragen.  

 

Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. 

 

Genaue Angaben über die Anlagegrenzen sind in Artikel 4 des Verwaltungsreglements enthalten. 

 

Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performance keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellt. 

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. 

 

Der Fonds darf Derivate zur Absicherung von Vermögenswerten des Fonds gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und 

Zinsänderungsrisiken sowie zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens einsetzen. Der Einsatz von Derivaten 

kann z. B. Optionen auf Wertpapiere und Finanzinstrumente, Futures sowie Swap-Transaktionen und kombinierte 

Geschäfte wie z. B. Swaptions oder CFD‘s umfassen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt 

gehandelt werden oder mit Finanzinstituten gemäß Artikel 4 Nr. 3 g) (OTC-Derivate) abgeschlossen werden. Als 

weitere Techniken und Instrumente kann der Fonds Wertpapierleihe- und Wertpapierpensionsgeschäfte im Sinne 

von Artikel 4 Nr. 7 des Verwaltungsreglements einsetzen. Soweit Derivate im Sinne von Artikel 4 Nr. 3 g) des 

Verwaltungsreglements eingesetzt werden, müssen die betreffenden Anlagebeschränkungen von Artikel 4 des 

Verwaltungsreglements berücksichtigt werden. Des Weiteren sind die Bestimmungen des Verwaltungsreglements 

von Artikel 4 Nr. 8 betreffend Derivate, Artikel 4 Nr. 9 betreffend Sicherheiten und Wiederanlage von Sicherheiten 

sowie Artikel 4 Nr. 10 betreffend Risikomanagementverfahren bei Derivaten zu beachten.  

 

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen dürfen im Hinblick auf eine ordentliche Verwaltung des Fonds sowie 

zur Deckung von Währungsrisiken im Rahmen der in Artikel 4 des Verwaltungsreglements beschriebenen 

Anlagerichtlinien und Anlagebeschränkungen Techniken und Instrumente, die Wertpapiere zum Gegenstand 

haben oder die zur Deckung von Währungs- und Zinsrisiken dienen, eingesetzt werden. 

 

Der Fonds wird keine Techniken und Instrumente wie in Artikel 3 Punkt 11 der Verordnung der Europäischen 

Union EU-VO 2015/2365 (SFTR) definiert, einsetzen. Sofern der Fonds zukünftig beabsichtigt diese Techniken 

und Instrumente einzusetzen, wird das Verkaufsprospekt des Fonds entsprechend den Vorschriften der  

Verordnung der Europäischen Union, EU-VO 2015/2365,  angepasst. 

 

Risikoprofil des Fonds 
 

Der von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds wird in eines der folgenden Risikoprofile eingeordnet. Die 

Übergänge der Risikoprofile sind fließend. Grundsätzlich besteht die Annahme, dass das Risikoprofil 1 am 

risikoärmsten ist, während das Risikoprofil 5 am risikoreichsten ist. Das Risikoprofil für diesen Fonds ist 

unmittelbar nach der Beschreibung der unterschiedlichen Risikoprofile dargestellt. Die Beschreibungen der 

folgenden Profile wurden unter der Voraussetzung von normal funktionierenden Märkten erstellt. In 

unvorhergesehenen Marktsituationen oder Marktstörungen aufgrund nicht funktionierender Märkte können 

weitergehende Risiken, als die in dem Risikoprofil genannten, auftreten.  
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Risikoprofil 1 – Wertbewahrend 

 

Der Fonds unterliegt sehr minimalen Schwankungen und geht damit geringe Risiken ein. Typische 

Anlageinstrumente sind hauptsächlich kurzfristige Zinstitel wie z. B. Geldmarktinstrumente oder Cash-

Bestände. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken erworben werden.  

 

Risikoprofil 2 – Sicherheitsbetont 

 

Der Fonds unterliegt nur geringen Schwankungen und geht damit wenige Risiken ein. Typische 

Anlageinstrumente sind hauptsächlich sichere Zinstitel mit variierenden Laufzeiten, wie z. B. 

Staatsanleihen und vergleichbare Renten. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken erworben 

werden.  

 

Risikoprofil 3 – Wachstumsorientiert 

 

Der Fonds unterliegt mäßigen Schwankungen und geht damit moderate Risiken ein. Typische 

Anlageinstrumente sind oftmals eine Mischung aus verschiedenen Anlageklassen wie z. B. Renten, 

Zielfonds und Aktien. Derivate können moderat auch zu Investitionszwecken eingesetzt werden.  

 

Risikoprofil 4 – Risikoorientiert 

 

Im Fonds können starke Schwankungen auftreten. Dadurch geht er erhöhte Risiken ein. Typische 

Anlageinstrumente beinhalten risikoreiche Instrumente wie z. B. Aktien, Zielfonds oder High Yield 

Anleihen. Derivate werden potentiell auch zu Investitionszwecken verwendet.  

 

Risikoprofil 5 – Hochspekulativ 

 

Im Fonds sind starke Schwankungen zu erwarten. Er geht damit hohe Risiken ein. Typische 

Anlageinstrumente bzw. -strategien sind stark volatile Instrumente wie z.B. stark volatile Aktien- oder 

Rohstoffexposures sowie Hedge-Fondsstrategien oder risikoreiche Derivatestrategien. Derivate werden 

auch zu Investitionszwecken verwendet. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft ordnet den vorliegenden Fonds dem Risikoprofil 4 – Risikoorientiert zu. 

 

Ergänzend weist die Verwaltungsgesellschaft darauf hin, dass die Wertentwicklungen an den internationalen 

Börsen und Märkten teilweise erheblichen Schwankungen unterliegen. Die Anlagen können insbesondere Länder-

, Währungs-, Sektoren-, Emittenten-, Kontrahenten- und Liquiditätsrisiken unterliegen. 

 

Wegen des erhöhten Risikos, bei welchem der vollständige Wertverlust einzelner Anlagen nicht ausgeschlossen 

werden kann, verweist die Verwaltungsgesellschaft auf die Risikohinweise, welche im nachfolgenden Abschnitt 

10 aufgeführt werden. 

 

Vor diesem Hintergrund kann sich eine erhöhte Schwankungsbreite des Anteilwertes des Fonds insbesondere 

aufgrund sich verändernder Aktien- und Wechselkurse sowie Marktzinsen ergeben. Wegen des erhöhten Risikos, 

bei welchem der vollständige Wertverlust einzelner Anlagen nicht ausgeschlossen werden kann, verweist die 

Gesellschaft auf die allgemeinen Risikohinweise, welche im nachfolgenden Abschnitt Hinweise zur 

Risikobetrachtung aufgeführt werden. 
 

Profil des Anlegerkreises des Fonds 
 

Der Fonds ist für risikoorientierte Anleger konzipiert, die langfristig eine angemessene Wertentwicklung erwarten. 

Aufgrund des erhöhten Risikos, bei welchem der vollständige Wertverlust einzelner Anlagen nicht ausgeschlossen 

werden kann, ist der Fonds nur für solche Anleger geeignet, die erhebliche Kursschwankungen akzeptieren und 

gegebenenfalls auch Verluste hinnehmen können. 
 

Risikomanagement-Verfahren 

 

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Risikomanagement-Verfahren, das es ihr erlaubt, das mit den 

Anlagepositionen verbundene Risiko sowie ihren Anteil am Gesamtrisikoprofil des Anlageportfolios des Fonds 

jederzeit zu überwachen und zu messen. Im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den 

anwendbaren aufsichtsbehördlichen Anforderungen der Commission de Surveillance du Secteur Financier 

(„CSSF“) berichtet die Verwaltungsgesellschaft regelmäßig der CSSF über das eingesetzte Risikomanagement-
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Verfahren. Die Verwaltungsgesellschaft stellt im Rahmen des Risikomanagement-Verfahrens anhand 

zweckdienlicher und angemessener Methoden sicher, dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko des Fonds 

den Gesamtnettowert seines Portfolios nicht überschreitet. Dazu bedient sich die Verwaltungsgesellschaft 

folgender Methoden: 

 

 Commitment Approach: 

 

Bei der Methode „Commitment Approach“ werden die Positionen aus derivativen Finanzinstrumenten in 

ihre entsprechenden (ggf. delta-gewichteten) Basiswertäquivalente oder Nominale umgerechnet. Dabei 

werden Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten 

berücksichtigt. Die Summe dieser Basiswertäquivalente darf den Gesamtnettowert des Fondsportfolios 

nicht überschreiten. 

 

 VaR-Ansatz: 

 

Die Kennzahl Value-at-Risk (VaR) ist ein mathematisch-statistisches Konzept und wird als ein Standard- 

Risikomaß im Finanzsektor verwendet. Der VaR gibt den möglichen Verlust eines Portfolios während 

eines bestimmten Zeitraums (sogenannte Halteperiode) an, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit 

(sogenanntes Konfidenzniveau) nicht überschritten wird. 

 

 Relativer VaR Ansatz: 

 

Bei dem relativen VaR-Ansatz darf der VaR des Fonds den VaR eines derivatefreien Referenzportfolios 

um einen von der Höhe des Risikoprofils des Fonds abhängigen Faktor nicht übersteigen. Der 

aufsichtsrechtlich maximal zulässige Faktor beträgt 200%. Dabei ist das Referenzportfolio grundsätzlich 

ein korrektes Abbild der Anlagepolitik des Fonds. 

 

 Absoluter VaR Ansatz: 

 

Bei dem absoluten VaR-Ansatz darf der VaR (99% Konfidenzniveau, 20 Tage Haltedauer) des Fonds 

einen von der Höhe des Risikoprofils des Fonds abhängigen Anteil des Fondsvermögens nicht 

überschreiten. Das aufsichtsrechtlich maximal zulässige Limit beträgt 20% des Fondsvermögens. Die 

Parameter zur Berechnung des VaRs kann die Verwaltungsgesellschaft im aufsichtsrechtlich erlaubten 

Bereich verschieben.  

 

Für Fonds, deren Ermittlung des Gesamtrisikos durch die VaR-Ansätze erfolgt, schätzt die 

Verwaltungsgesellschaft den erwarteten Grad der Hebelwirkung. Dieser Grad der Hebelwirkung kann in 

Abhängigkeit der jeweiligen Marktlagen vom tatsächlichen Wert abweichen und über- als auch 

unterschritten werden. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass sich aus dieser Angabe keine 

Rückschlüsse auf den Risikogehalt des Fonds ergeben. Darüber hinaus ist der veröffentlichte erwartete 

Grad der Hebelwirkung explizit nicht als Anlagegrenze zu verstehen. Die verwendete Methode zur 

Bestimmung des Gesamtrisikos und, soweit anwendbar, die Offenlegung des Referenzportfolios und des 

erwarteten Grades der Hebelwirkung sowie dessen Berechnungsmethode werden im 

teilfondsspezifischen Anhang angegeben. 

 

Gesamtrisiko 

 

Zur Überwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos des Fonds wird der oben 

beschriebene Commitment Approach verwendet. 

 

Hebelwirkung (Leverage)  

 

Leverage bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert. Jede Methode, 

mit der die Gesellschaft den Investitionsgrad des Investmentvermögens erhöht (Hebelwirkung), wirkt sich auf den 

Leverage aus. Solche Methoden sind insbesondere der Abschluss von Wertpapier-Darlehen, -Pensionsgeschäften 

sowie der Erwerb von Derivaten mit eingebetteter Hebelfinanzierung (sofern Derivate für den Fonds erworben 

werden dürfen). Die Möglichkeit der Nutzung von Derivaten und des Abschlusses von Wertpapier-

Darlehensgeschäften sowie Pensionsgeschäften wird im Abschnitt „Allgemeines zur Anlagepolitik des Fonds“ 

sowie in Artikel 4 des Verwaltungsreglements dargestellt. Die Möglichkeit und die Grenzen zur Kreditaufnahme 

für den Fonds sind in Artikel 4 des Verwaltungsreglements erläutert. 
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Bei Anwendung des Commitment Approaches kann die Verwaltungsgesellschaft für den Fonds maximal bis zur 

Höhe der Marktrisikogrenze Leverage einsetzen.  

 

Abhängig von den Marktbedingungen kann der Leverage jedoch schwanken, so dass es trotz der ständigen 

Überwachung durch die Gesellschaft zu Überschreitungen der angestrebten Marke kommen kann. 
 

3 Die Verwaltungsgesellschaft 

 

Die Verwaltungsgesellschaft  HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung  

wurde am 2. April 1969 als  Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach  deutschem Recht für eine unbestimmte 

Dauer gegründet. Sie hat ihren Sitz in Kapstadtring 8, D-22297 Hamburg und ist im Handelsregister des 

Amtsgerichts Hamburg unter der Registernummer HRB 12891 eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag der 

Verwaltungsgesellschaft ist beim Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg hinterlegt. 

 

Der Gesellschaftsvertrag  der Verwaltungsgesellschaft wurde letztmalig durch Gesellschafterbeschluss vom 27. 

Juli 2017 abgeändert. Eine koordinierte Neufassung der Satzung wurde beim Handelsregister  Amtsgerichts 

Hamburg hinterlegt. Das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. 

Das Eigenkapital der Verwaltungsgesellschaft beträgt EUR 10.500.000,-. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des deutschen 

Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB).  

 

Die Verwaltungsgesellschaft hat der der für sie zuständigen Finanzaufsichtsbehörde „Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht“ (BaFin) mit Datum vom 12. Dezember 2017 die Absicht angezeigt, im 

Großherzogtum Luxemburg die kollektive Vermögensverwaltung von OGAW auszuüben. Mit Datum vom 26. 

Januar 2018 hat die BaFin der Verwaltungsgesellschaft mitgeteilt, dass sie der CSSF die Absichtsanzeige der 

Verwaltungsgesellschaft weitergeleitet hat. 

 

Folgende Investmentvermögen nach deutschem Recht sind Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung der 

Verwaltungsgesellschaft: 
 

 Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß § 1 Abs. 2 i.V.m. §§ 192 

KAGB, 

 Gemischte Investmentvermögen gemäß §§ 218 f. KAGB, 

 Sonstige Investmentvermögen gemäß §§ 220 ff. KAGB, 

 Dach-Hedgefonds gemäß §§ 225 ff. KAGB, 

 Immobilien-Sondervermögen gemäß § 230 ff. KAGB, 

 Geschlossene deutsche Publikums-AIF gemäß §§ 261 ff. KAGB, welche in die folgenden 

Vermögensgegenstände investieren: 

o Immobilien, einschließlich Wald, Forst- und Agrarland, 

o Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestandteile und Schiffsersatzteile, 

o Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestandteile und luftfahrzeugersatzteile, 

o Anlagen zu Erzeugung, Transport und Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus 

erneuerbaren Energien, 

o Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeugbestandteile und Schienenfahrzeugersatzteile, 

o Container, 

o Infrastruktur, die für Vermögensgegenstände im Sinne von § 261 Abs. 2 Nr. 2, 4 und 5 KAGB 

genutzt wird, 

o die Vermögensgegenstände gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 KAGB, 

o Wertpapiere gemäß § 193 KAGB, 

o Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB, 

o Bankguthaben gemäß § 195 KAGB, 

o Gelddarlehen gemäß §§ 261 Abs. 1 Nr. 8, 285 Abs. 3 Satz 1 und 3 KAGB an Unternehmen, 

an denen der geschlossene Publikums-AIF bereits beteiligt ist, 

 Geschlossene inländische Spezial-AIF gemäß §§ 285 ff. KAGB – einschließlich AIF, die die Kontrolle 

über nicht börsennotierte Unternehmen und Emittenten erlangen gemäß §§ 287 ff. KAGB -, welche in 

die folgenden Vermögensgegenstände investieren: 

o Immobilien, einschließlich Wald, Forst- und Agrarland, 

o Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestandteile und Schiffsersatzteile, 

o Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestandteile und luftfahrzeugersatzteile, 
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o Anlagen zu Erzeugung, Transport und Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus 

erneuerbaren Energien, 

o Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeugbestandteile und Schienenfahrzeugersatzteile, 

o Container, 

o Infrastruktur, die für Vermögensgegenstände im Sinne von § 261 Abs. 2 Nr. 2, 4 und 5 KAGB 

genutzt wird, 

o die Vermögensgegenstände gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 KAGB, 

o Wertpapiere gemäß § 193 KAGB, 

o Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB, 

o Bankguthaben gemäß § 195 KAGB, 

o Gelddarlehen gemäß § 285 Abs. 2 KAGB, 

o Geldarlehen gemäß § 285 Abs. 3 KAGB an Unternehmen, an denen der geschlossene Spezial-

AIF bereits beteiligt ist, 

 Offene inländische Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen gemäß § 284 KAGB, welche in 

folgende Vermögensgegenstände investieren: Die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten 

Vermögensgegenstände und Gelddarlehen gemäß §§ 284 Abs. 5, 285 Abs. 3 KAGB an Unternehmen, 

an denen der Spezial-AIF bereits beteiligt ist, 

 Allgemeine offene inländische Spezial-AIF gemäß § 282 KAGB – einschließlich Hedgefonds gemäß 

§ 283 KAGB-, welche in folgende Vermögensgegenstände investieren: 

o Die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten Vermögensgegenstände, 

o Hedgefonds gemäß § 283 KAGB, 

o Geschlossene inländische Publikums-AIF gemäß §§ 261 ff. KAGB-, welche in die folgenden 

Vermögensgegenstände investieren: 

 Immobilien, einschließlich Wald, Forst- und Agrarland, 

 Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestandteile und Schiffsersatzteile, 

 Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestandteile und luftfahrzeugersatzteile, 

 Anlagen zu Erzeugung, Transport und Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus 

erneuerbaren Energien, 

 Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeugbestandteile und Schienenfahrzeugersatzteile, 

 Container, 

 Infrastruktur, die für Vermögensgegenstände im Sinne von § 261 Abs. 2 Nr. 2, 4 und 

5 KAGB genutzt wird, 

 die Vermögensgegenstände gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 KAGB, 

 Wertpapiere gemäß § 193 KAGB, 

 Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB, 

 Bankguthaben gemäß § 195 KAGB, 

 Gelddarlehen gemäß §§ 261 Abs. 1 Nr. 8, 285 Abs. 3 Satz 1 und 3 KAGB an 

Unternehmen, an denen der geschlossene Publikums-AIF bereits beteiligt ist, 

o Geschlossene inländische Spezial-AIF gemäß §§ 285 ff. KAGB – einschließlich AIF, die die 

Kontrolle über nicht börsennotierte Unternehmen und Emittenten erlangen gem. §§ 287 ff. 

KAGB-, welche in die folgenden Vermögensgegenstände investieren: 

 Immobilien, einschließlich Wald, Forst- und Agrarland, 

 Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestandteile und Schiffsersatzteile, 

 Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestandteile und luftfahrzeugersatzteile, 

 Anlagen zu Erzeugung, Transport und Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus 

erneuerbaren Energien, 

 Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeugbestandteile und Schienenfahrzeugersatzteile, 

 Container, 

 Infrastruktur, die für Vermögensgegenstände im Sinne von § 261 Abs. 2 Nr. 2, 4 und 

5 KAGB genutzt wird, 

 die Vermögensgegenstände gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 KAGB, 

 Wertpapiere gemäß § 193 KAGB, 

 Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB, 

 Bankguthaben gemäß § 195 KAGB, 

 Gelddarlehen gemäß § 285 Abs. 2 KAGB, 

 Gelddarlehen gemäß § 285 Abs. 3 KAGB an Unternehmen, an denen der 

geschlossene Spezial-AIF bereits beteiligt ist.  

 Gelddarlehen gemäß §§ 261 Abs. 1 Nr. 8, 285 Abs. 3 Satz 1 und 3 KAGB an 

Unternehmen, an denen der geschlossene Publikums-AIF bereits beteiligt ist, 
 

Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung sind daneben EU-OGAW, EU-AIF oder ausländische AIF, 
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deren zulässige Vermögensgegenstände denen für inländische Investmentvermögen entsprechen.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann alle Handlungen tätigen, die zur Förderung des Vertriebs von Aktien und/oder 

Anteilen an OGAW in Luxemburg und Deutschland und zur Auflegung und Verwaltung von OGAW notwendig 

oder nützlich sind. Die Verwaltung von luxemburgischen und deutschen OGAW umfassen insbesondere die 

Anlageverwaltung (Portfolioverwaltung und/oder Risikomanagement) und/oder zusätzliche Aktivitäten betreffend 

die Administration und/oder den Vertrieb und/oder Tätigkeiten in Zusammenhang mit den Vermögenswerten von 

OGAW. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft entspricht den Anforderungen der geänderten Richtlinie 2009/65/EG des Rates zur 

Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame 

Anlagen in Wertpapieren und sie verfügt im Einklang mit dem auf sie anwendbaren deutschen KAGB und 

Verwaltungsvorschriften der BaFin über ausreichende und angemessene organisatorische Strukturen und interne 

Kontrollmechanismen. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung des Fonds verantwortlich. Sie darf für Rechnung des Fonds 

alle Verwaltungsmaßnahmen und alle unmittelbar oder mittelbar mit dem Fondsvermögen verbundenen Rechte 

im eigenen Namen und für Rechnung des Fonds ausüben.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ehrlich, redlich, professionell und 

unabhängig von der Verwahrstelle und ausschließlich im Interesse der Anleger. Die Verwaltungsgesellschaft 

erfüllt ihre Verpflichtungen mit der Sorgfalt eines bezahlten Bevollmächtigten. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann im Zusammenhang mit der Verwaltung der Aktiva des Fonds unter eigener 

Verantwortung und Kontrolle einen Anlageberater und/oder Fondsmanager bestellen oder hinzuziehen und mit 

der täglichen Anlagepolitik betrauen. Der Anlageberater/Fondsmanager wird für die erbrachte Leistung entweder 

aus der Verwaltungsvergütung der Verwaltungsgesellschaft oder unmittelbar aus dem Fondsvermögen vergütet. 

Die prozentuale Höhe, Berechnung und Auszahlung sind in dem Verkaufsprospekt aufgeführt. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen von einem Anlageausschuss beraten werden, dessen 

Zusammensetzung von der Verwaltungsgesellschaft bestimmt wird. Der Anlageausschuss tritt in regelmäßigen 

Abständen zusammen, nimmt den Bericht des Anlageberaters über den zurückliegenden Zeitraum entgegen und 

lässt sich über die zukünftige Anlagestrategie informieren. Der Anlageausschuss kann Empfehlungen aussprechen, 

hat jedoch keine Entscheidungs- oder Weisungsbefugnis. Der Anlageausschuss ist nicht berechtigt, sich Eigentum 

oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Anlegern zu verschaffen.  

 

Die Anlageentscheidung, die Ordererteilung und die Auswahl der Broker sind ausschließlich der 

Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, soweit kein Fondsmanager mit der Verwaltung des Fondsvermögens 

beauftragt wurde.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, unter Wahrung ihrer eigenen Verantwortung und ihrer Kontrolle, 

eigene Tätigkeiten auf Dritte auszulagern. Die Übertragung von Aufgaben darf die Wirksamkeit der 

Beaufsichtigung durch die Verwaltungsgesellschaft in keiner Weise beeinträchtigen. Insbesondere darf die 

Verwaltungsgesellschaft durch die Übertragung von Aufgaben nicht daran gehindert werden, im Interesse der 

Anleger zu handeln. 

 
 

Bestellung der Verwahrstelle und Übertragung der Verwahrung 
 

1. Die Verwaltungsgesellschaft wendet einen Entscheidungsfindungsprozess für die Auswahl und 

Bestellung der Verwahrstelle an, der auf objektiven, vorab festgelegten Kriterien basiert und die 

alleinigen Interessen des Fonds und seiner Anleger erfüllt. 

 

2. Die Verwaltungsgesellschaft zeigt gegenüber der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedsstaats 

des Fonds an, dass sie mit der Bestellung der Verwahrstelle zufrieden ist und dass die Bestellung im 

alleinigen Interesse des Fonds und seiner Anleger liegt. Die Verwaltungsgesellschaft stellt die in 

Absatz 1 genannten Nachweise der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedsstaats des Fonds  zur 

Verfügung. 

 

3. Die Verwaltungsgesellschaft begründet auf Anfrage die Auswahl der Verwahrstelle gegenüber den 

Anlegern des Fonds. 
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4. Die Verwahrstelle wendet einen Entscheidungsfindungsprozess für die Auswahl von Dritten an, denen 

sie die Verwahrungsfunktionen gemäß Artikel 22a der Richtlinie 2009/65/EG übertragen kann, wobei 

eine solche Übertragung auf objektiven, vorab festgelegten Kriterien basiert und im alleinigen Interesse 

des Fonds und seiner Anleger liegt. 
 

 

Grundsätzliches Verfahren bei Interessenkonflikten 
 

Die Verwaltungsgesellschaft prüft grundsätzlich das Vorliegen von potentiellen Interessenkonflikten bevor sie 

eine neue Tätigkeit für einen Fonds aufnimmt oder eine Tätigkeit an einen Dienstleister vergibt. Auch Änderungen 

von Tätigkeitsfeldern oder der Vergütung für Tätigkeiten, können Interessenkonflikte entstehen lassen und werden 

entsprechend geprüft. 

 

Bei der Verwaltungsgesellschaft können beispielsweise die folgenden Interessenkonflikte entstehen: 

 

Die Interessen des Anlegers können mit folgenden Interessen kollidieren: 

 

 Interessen der Verwaltungsgesellschaft und der mit dieser verbundenen Unternehmen, 

 Interessen der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft, 

 Interessen anderer Anleger in diesem oder anderen Fonds, oder 

 Interessen der Kunden der Verwaltungsgesellschaft.  

 

Umstände oder Beziehungen, die Interessenkonflikte bei der Verwaltungsgesellschaft und/oder ihren 

beauftragten Auslagerungsunternehmen begründen können, umfassen insbesondere: 

 

 Anreizsysteme für Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft, 

 Mitarbeitergeschäfte, 

 Zuwendungen an Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft, 

 Umschichtungen im Fonds, 

 Stichtagsbezogene Aufbesserung der Fondsperformance („window dressing“), 

 Geschäfte zwischen der Verwaltungsgesellschaft und den von ihr verwalteten Investmentvermögen 

oder Individualportfolios bzw. 

 Geschäfte zwischen von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentvermögen und/oder 

Individualportfolios, 

 Zusammenfassung mehrerer Orders („block trades“), 

 Beauftragung von eng verbundenen Unternehmen und Personen, 

 Einzelanlagen von erheblichem Umfang, 

 Wenn nach einer Überzeichnung im Rahmen einer Aktienemission die Verwaltungsgesellschaft die 

Papiere für mehrere Investmentvermögen oder Individualportfolios gezeichnet hat („IPO-

Zuteilungen“), 

 Transaktionen nach Handelsschluss zum bereits bekannten Schlusskurs des laufenden Tages, 

sogenanntes Late Trading, 

 Stimmrechtsausübung. 

 

Der Verwaltungsgesellschaft können im Zusammenhang mit Geschäften für Rechnung des Fonds geldwerte 

Vorteile (Broker research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der 

Anleger bei den Anlageentscheidungen verwendet werden.  

 

Der Verwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an 

Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft gewährt an Vermittler, z. B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – 

Vermittlungsentgelte als so genannte “Vermittlungsfolgeprovisionen“ aus ihrer Verwaltungsvergütung. Beim 

Kauf von Fondsanteilen kann zudem ein Ausgabeaufschlag von der Verwaltungsgesellschaft erhoben werden; 

Details hierzu sind den Abschnitten „Kosten“ sowie „Überblick über wichtige Daten des Fonds“ zu entnehmen. 

Dieser wird bis zu 100 Prozent als Vergütung für den Vertriebsaufwand an die Vertriebspartner der 

Verwaltungsgesellschaft weitergeleitet. 

 

Zum Umgang mit Interessenkonflikten setzt die Verwaltungsgesellschaft unter anderem folgende organisatorische 

Maßnahmen ein, um Interessenkonflikte zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu steuern, zu beobachten und sie 

offenzulegen: 
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 Bestehen einer Compliance-Abteilung, die auf die Einhaltung von Gesetzen und Regeln hinwirkt und 

der Interessenkonflikte gemeldet werden müssen. 

 Pflichten zur Offenlegung 

 Organisatorische Maßnahmen wie  

o die Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen für einzelne Abteilungen, um dem Missbrauch 

von vertraulichen Informationen vorzubeugen, 

o Zuordnung von Zuständigkeiten, um unsachgemäße Einflussnahme zu verhindern, 

 Verhaltensregeln für Mitarbeiter in Bezug auf Mitarbeitergeschäfte, Verpflichtungen zur Einhaltung 

des Insiderrechts, Schulungen und Fortbildungsmaßnahmen 

 Einrichtung von geeigneten Vergütungssystemen,  

 Grundsätze zur Berücksichtigung von Kundeninteressen, 

 Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung beim Erwerb bzw. zur Veräußerung von 

Finanzinstrumenten, 

 Grundsätze zur Aufteilung von Teilausführungen, 

 Einrichten von Orderannahmezeiten (Cut-Off-Zeiten), 

 Grundsätze zur Stimmrechtsausübung, 

 Forward Pricing, 

 Mitwirkung im Compliance-Komitee der SIGNAL IDUNA Gruppe. 

 

Bei dem Fondsmanager, der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, handelt es sich um ein verbundenes 

Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieses Unternehmen nicht als 

Fondsmanager ausgewählt worden wäre, wenn es sich nicht um ein verbundenes Unternehmen gehandelt hätte.  

  

Der Portfolioverwalter ist bereits aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet, ein angemessenes 

Interessenkonfliktmanagement vorzuhalten. Der Fondsmanager ist darüber hinaus im Rahmen des geschlossenen 

Auslagerungsvertrages verpflichtet, angemessene Verfahren zur Ermittlung, Steuerung und Beobachtung 

potenzieller Interessenkonflikte vorzuhalten. Er ist zudem verpflichtet, seine Grundsätze zum Umgang mit 

Interessenkonflikten laufend zu überprüfen und soweit die organisatorischen Vorkehrungen des Fondsmanagers  

nicht geeignet sind, Interessenkonflikte zu vermeiden, die allgemeine Art und Herkunft der verbleibenden 

Interessenkonflikte zu dokumentieren („unvermeidbare Interessenkonflikte“) und der Verwaltungsgesellschaft 

unverzüglich mitzuteilen.  

 

Mit der Anlageberatung oder Anlagevermittlung beauftragte Dritte können im Zusammenhang mit der Beratung 

oder Vermittlung von Vermögensgegenständen von deren Emittenten und/oder Verkäufern aus deren (Verkaufs-) 

Gebühren (z.B. Ausgabeaufschläge, Agios, Provisionen, in den Preis eingerechnete Gebühren) geldliche oder 

nicht-geldliche Zuwendungen (zusammen „Zuwendungen“) erhalten. Die Höhe solcher Zuwendungen ist nicht im 

Vorneherein bestimmbar, da sie von der Art des Vermögensgegenstandes und den Umständen des Erwerbs 

abhängt. Nach derzeitiger Marktpraxis werden maximal 1,5 Prozent des Preises eines Vermögensgegenstandes als 

Zuwendung geleistet. Dieser Betrag kann in Einzelfällen auch höher sein. Nähere Einzelheiten werden dem 

Anleger auf Nachfrage mitgeteilt. 

 

Sofern der mit Anlageberatung oder Anlagevermittlung beauftragte Dritte diese Zuwendungen nicht dem Fonds 

zuführen, ist ihr Einbehalt auf die Verbesserung der Qualität der Dienstleistung ausgelegt und hindert die 

Verwaltungsgesellschaft bzw. den mit Anlageberatung oder Anlagevermittlung beauftragten Dritten nicht daran, 

pflichtgemäß im besten Interesse des Fonds und seiner Anleger zu handeln. Die Verwaltungsgesellschaft weist die 

Anleger ausdrücklich darauf hin, dass sie mit der zuvor skizzierten Praxis im Einklang mit der derzeitigen 

Rechtslage von den Wohlverhaltensregeln unter Ziffer II.3 und II.4 des deutschen BVI Bundesverband Investment 

und Asset Management e.V. abweicht. 

 

Es wurden keine unvermeidbaren Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Auslagerung des 

Fondsmanagements festgestellt. 

 

Auszüge der Richtlinie zum Umgang mit Interessenkonflikten finden sich auf der Homepage der 

Verwaltungsgesellschaft unter https://www.hansainvest.com/deutsch/ueber-uns/compliance. Die ausführliche 

Richtlinie kann zudem bei der Verwaltungsgesellschaft angefragt  werden und wird kostenlos elektronisch oder in 

Papierform zur Verfügung gestellt. 

 

Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft 
 

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungspolitik und -praxis festgelegt, die den gesetzlichen Vorschriften 

https://www.hansainvest.com/deutsch/ueber-uns/compliance/
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entspricht und wendet diese an. Sie ist mit dem seitens der Verwaltungsgesellschaft festgelegten 

Risikomanagementverfahren vereinbar und förderlich und ermutigt weder zur Übernahme von Risiken, die mit  

den Risikoprofilen, den Angaben des jeweiligen Verkaufsprospektes und Verwaltungsreglements nicht vereinbar 

sind, noch die Verwaltungsgesellschaft daran hindert, pflichtgemäß im besten Interesse des Fonds und der Anleger 

zu handeln. 

 

Die Vergütungspolitik steht im Einklang mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der 

Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Fonds und den Interessen der Anleger solcher Fonds und 

umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. 

 

Die Leistungsbewertung erfolgt in einem mehrjährigen Rahmen, der der Haltedauer, die den Anlegern des von der 

Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds empfohlen wurde, angemessen ist, um zu gewährleisten, dass die 

Bewertung auf die längerfristige Leistung des Fonds und seiner Anlagerisiken abstellt und die tatsächliche 

Auszahlung erfolgsabhängiger Vergütungskomponenten über denselben Zeitraum verteilt ist. 

 

Die Vergütungspolitik und -praxis umfasst feste und variable Bestandteile der Gehälter und freiwillige 

Altersversorgungsleistungen. 

 

Die festen und variablen Bestandteile der Gesamtvergütung stehen in einem angemessenen Verhältnis zueinander, 

wobei der Anteil des festen Bestandteils an der Gesamtvergütung hoch genug ist, um in Bezug auf die variablen 

Vergütungskomponenten völlige Flexibilität zu bieten, einschließlich der Möglichkeit, auf die Zahlung einer 

variablen Komponente zu verzichten. Die Altersversorgungsregelung steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie, 

den Zielen, den Werten und langfristigen Interessen der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten 

Fonds. 

 

Eine Beschreibung der Zusammensetzung der Vergütungspolitik und –praxis der Verwaltungsgesellschaft, des 

Umgangs mit fixer und variabler Vergütung, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, 

falls es einen solchen Ausschuss gibt, ist auszugsweise unter dem Link  

https://www.hansainvest.com/deutsch/ueber-uns/compliance/ abrufbar und wird auf Anfrage dem Anleger 

kostenlos elektronisch oder in Papierform zur Verfügung gestellt. Die zurzeit unter dem vorgenannten Link zur 

Verfügung stehenden Informationen sind in Überarbeitung. 
 

Ernennung von Fondsmanagern und Anlageberatern 
 

Um die Ziele der Anlagepolitik des Fonds zu erreichen, kann die Verwaltungsgesellschaft unter ihrer Kontrolle 

und Verantwortung unabhängige Fondsmanager bzw. Anlageberater bestellen und mit der täglichen Anlagepolitik 

der verschiedenen Teilfonds betrauen. 
 

Verwaltete Fonds 
 

Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet neben dem in diesem Verkaufsprospekt aufgeführten Fonds folgende 

Fonds: 

 

Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie  

HANSArenta – aufgelegt am 02.01.1970 

HANSAsecur – aufgelegt am 02.01.1970 

HANSAinternational – aufgelegt am 01.09.1981 

HANSAzins – aufgelegt am 02.05.1985 

HANSAeuropa – aufgelegt am 02.01.1992 

HANSAgeldmarkt – aufgelegt am 02.11.1994 

Konzept Privat – aufgelegt am 08.12.1995 

4Q-VALUE FONDS  – aufgelegt am 01.02.1997 

HANSAertrag – aufgelegt am 19.03.1997 

IPAM  AktienSpezial -- aufgelegt am 01.10.1997 

4Q-INCOME FONDS – aufgelegt am 30.01.1998 

4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES – aufgelegt am 31.01.1998 

Aramea Hippokrat – aufgelegt am 22.10.1998 

HANSAbalance – aufgelegt am 01.07.1999 

Inovesta Classic – aufgelegt am 26.05.2000 

Inovesta Opportunitiy – aufgelegt am 26.05.2000 

HANSAcentro – aufgelegt am 03.07.2000 

HANSAdynamic – aufgelegt am 03.07.2000 

https://www.hansainvest.com/deutsch/ueber-uns/compliance/
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advantage konservativ – aufgelegt am  01.08.2000 

HI Topselect W – aufgelegt am  17.05.2001 

HI Topselect D – aufgelegt am  17.05.2001 

HANSAaccura – aufgelegt am 02.01.2002 

4Q-GROWTH FONDS  – aufgelegt am 06.05.2005 

IPAM RentenWachstum -- aufgelegt am 04.10.2005 

efv-Perspektive-Fonds I – aufgelegt am 15.11.2005 

CH Global – aufgelegt am 02.10.2006 

HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds – aufgelegt am 05.10.2007 

HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds – aufgelegt am 23.10.2007 

SI BestSelect – aufgelegt am 14.12.2007 

D&R Best-of-Two Classic – aufgelegt am 20.12.2007 

SI SafeInvest – aufgelegt am 02.01.2008 

IAC-Aktien Global – aufgelegt am 15.02.2008 

MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 – aufgelegt am 29.02.2008 

MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 – aufgelegt am 29.02.2008 

TOP-Investors Global – aufgelegt am 03.03.2008 

GLOBAL MARKETS DEFENDER  – aufgelegt am 01.04.2008 

GLOBAL MARKETS TRENDS  – aufgelegt am 01.04.2008 

GLOBAL MARKETS GROWTH  – aufgelegt am 01.04.2008 

Konzept Rendite  – aufgelegt am 28.04.2008 

Aramea Balanced Convertible  – aufgelegt am 15.05.2008 

PTAM Absolute Return – aufgelegt am 29.05.2008 

OLB Invest Solide – aufgelegt am 01.08.2008 

GFS Aktien Anlage Global – aufgelegt am 01.09.2008 

Münsterländische Bank Strategieportfolio II – aufgelegt am 01.09.2008 

Münsterländische Bank Strategieportfolio I – aufgelegt am 01.09.2008 

GF Global Select HI – aufgelegt am 15.09.2008 

Aramea Strategie I – aufgelegt am 10.11.2008 

Aramea Rendite Plus  – aufgelegt am 09.12.2008 

ENISO Forte E – aufgelegt am 19.10.2009 

4Q-SMART POWER – aufgelegt am 05.12.2009 

Antecedo Strategic Invest – aufgelegt am 02.08.2010 

Aramea Aktien Select  – aufgelegt am 16.08.2010 

TOP Defensiv Plus – aufgelegt am

 19.10.2010 

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible – aufgelegt am 08.11.2010 

HANSAwerte  – aufgelegt am 30.12.2010 

NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 – aufgelegt am 15.09.2011 

HANSAsmart Select E  – aufgelegt am 04.10.2011 

Apus Capital Revalue Fonds  – aufgelegt am 19.10.2011 

3ik-Strategiefonds I  – aufgelegt am 01.12.2011 

3ik-Strategiefonds II  – aufgelegt am 01.12.2011 

3ik-Strategiefonds III  – aufgelegt am 01.12.2011 

D&R Konservative Strategie Europa – aufgelegt am 01.06.2012 

Rücklagenfonds – aufgelegt am 06.06.2012 

Vermögensrefugium – aufgelegt am 15.06.2012 

4Q-SPECIAL INCOME – aufgelegt am 09.07.2012 

M3 Opportunitas – aufgelegt am 02.07.2012 

OLB Zinsstrategie – aufgelegt am 01.08.2012 

K&S Flex – aufgelegt am 03.12.2012 

BremenKapital Aktien – aufgelegt am  14.12.2012 

BremenKapital Ertrag – aufgelegt am 14.12.2012 

BremenKapital Renten Offensiv – aufgelegt am 14.12.2012 

BremenKapital Renten Standard – aufgelegt am 17.12.2012 

BremenKapital Zertifikate – aufgelegt am 14.12.2012 

apano HI Strategie 1 – aufgelegt am 19.07.2013 

PSM Konzept – aufgelegt am 19.07.2013 

PSM Dynamik – aufgelegt am 19.07.2013 

TBF Japan Fund – aufgelegt am 18.11.2013 

HANSAdividende – aufgelegt am 16.12.2013 

Sauren Dynamic Absolute Return – aufgelegt am 27.12.2013 
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P&K Balance – aufgelegt am 30.12.2013 

D&R Wachstum Global TAA – aufgelegt am 03.02.2014 

PAM-Wertinvest – aufgelegt am 03.03.2014 

Münsterländische Bank Stiftungsfonds – aufgelegt am 14.04.2014 

Attila Global Opportunity Fund – aufgelegt am 22.04.2014 

ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 – aufgelegt am 04.08.2014 

D&R Global TAA – aufgelegt am 03.11.2014 

QCP PremiumIncome – aufgelegt am 03.11.2014 

avesco Sustainable Hidden Champions Equity – aufgelegt am 05.01.2015 

Vermögensmandat Select  – aufgelegt am 19.01.2015 

ENRAK Wachstum und Dividende global – aufgelegt am 11.03.2015 

KIRIX Substitution Plus – aufgelegt am 16.03.2015 

KIRIX Dynamic Plus – aufgelegt am 18.03.2015 

BPC Alpha UCITS – aufgelegt am 01.04.2015 

HANSAsmart Select G – aufgelegt am 15.04.2015 

ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND  – aufgelegt am 24.04.2015 

PECULIUM GLOBAL SELECT – aufgelegt am 03.08.2015 

MF INVEST Best Select" – aufgelegt am 15.09.2015 

WWAM Marathon Renten – aufgelegt am 15.09.2015 

global online retail  – aufgelegt am 01.10.2015 

Vermögenspooling Fonds Nr. 1 – aufgelegt am 02.11.2015 

Vermögenspooling Fonds Nr. 2 – aufgelegt am 02.11.2015 

HINKEL RELATIV PERFORMANCE HI FONDS – aufgelegt am 21.12.2015 

apano Global Systematk – aufgelegt am 30.12.2015 

Aramea Global Convertible – aufgelegt am 04.01.2016 

Vermögenspooling Fonds Nr. 3 – aufgelegt am 11.01.2016 

A.IX-Faktor-Fonds – aufgelegt am 01.02.2016 

NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland – aufgelegt am 11.05.2016 

KIRIX Herkules-Portfolio – aufgelegt am 04.10.2016 

D&R value.investments Europa – aufgelegt am 18.11.2016 

HANSArenten Spezial – aufgelegt am 01.12.2016 

Tempera eVaR Fund – aufgelegt am 15.12.2016 

NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global – aufgelegt am 02.01.2017 

Perspektive OVID Equity – aufgelegt am 15.02.2017 

HANSApraemie – aufgelegt am 19.01.2017 

Dreisam Income  – aufgelegt am 03.04.2017 

D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien – aufgelegt am  31.05.2017 

Vonderau Market System Fund – aufgelegt am  01.06.2017 

Quant.LSE 50 – aufgelegt am  30.06.2017 

Quant.LSE 100 – aufgelegt am  30.06.2017 

PSV KONSERVATIV – aufgelegt am  15.08.2017 

FRAM Capital Skandinavien – aufgelegt am 01.10.2017 

Apus Capital Marathon Fonds – aufgelegt am 16.10.2017 

Aramea Rendite Plus Nachhaltig – aufgelegt am 30.11.2017 

Marathon Substanz und Rendite EUR – aufgelegt am 01.12.2017 

Wallrich Wolf AI Prämienstrategie – aufgelegt am 01.12.2017 

TBF Euro Short Term Bond – aufgelegt am 27.12.2017 

D&R SpeedLab eQuant Equity – aufgelegt am 15.01.2018 

D&R SpeedLab eQuant Income – aufgelegt am 15.01.2018 

youmex Fixed Income Select – aufgelegt am 15.02.2018 

Themis Special Situations Fund – aufgelegt am 15.02.2018 

IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen – aufgelegt am 01.03.2018 

IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen – aufgelegt am 01.03.2018 

IBB-AG Manufakturfonds defensiv – aufgelegt am 01.03.2018 

Alternative Investmentfonds (AIF) 

Gemischte Sondervermögen  

FondsSecure Systematik – aufgelegt am 28.12.2005 

efv-Perspektive-Fonds II – aufgelegt am 02.10.2006 

RM Select Invest Global – aufgelegt am 01.08.2007 

fortune alpha ausgewogen – aufgelegt am 03.12.2007 
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fortune alpha dynamisch – aufgelegt am 03.12.2007 

efv-Perspektive-Fonds III – aufgelegt am 04.07.2007 

ALPHA TOP SELECT dynamic – aufgelegt am 15.10.2007 

Strategie Welt Select – aufgelegt am 06.12.2007 

Strategie Welt Secur – aufgelegt am 07.12.2007 

VAB Strategie BASIS – aufgelegt am 15.01.2008 

VAB Strategie SELECT – aufgelegt am 11.01.2008 

EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie – aufgelegt am 13.05.2008 

All Asset Allocation Fund – HI – aufgelegt am 01.12.2010 

Sonstige Sondervermögen 

Primus Inter Pares Strategie Chance – aufgelegt am 22.02.2008 

Primus Inter Pares Strategie Ertrag – aufgelegt am 22.02.2008 

Primus Inter Pares Strategie Wachstum – aufgelegt am 22.02.2008 

HANSAgold – aufgelegt am 02.01.2009 

PECULIUM GLOBAL BALANCED – aufgelegt am 12.04.2012 

BremenKapital Dynamik  – aufgelegt am 14.12.2012 

BremenKapital Ertrag Plus  – aufgelegt am 14.12.2012 

BremenKapital Wachstum  – aufgelegt am 14.12.2012 

NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity – aufgelegt am 19.01.2015 

VoBaFlex30  – aufgelegt am 02.02.2015 

VoBaFlex50  – aufgelegt am 02.02.2015 

WWAM Marathon Balance  – aufgelegt am 15.09.2015 

Friedrich & Weik Wertefonds  – aufgelegt am  02.01.2017 

Manganina Multi Asset  – aufgelegt am 03.01.2017 

PENSION.INVEST PLUS ®  – aufgelegt am 16.01.2017 

Vis Bonum Ratio  – aufgelegt am 01.09.2017 

Vis Bonum Defensus  – aufgelegt am 01.09.2017 

ARISTOCRATS OPPORTUNITY – aufgelegt am 26.10.2017 

Immobilien-Sondervermögen 

Crosslane Student Real Estate Fund – aufgelegt am 04.11.2016 

Investmentaktiengesellschaften  

antea Strategie II (TGV der antea InvAG mVK und TGV) – aufgelegt am 29.08.2014 

antea (TGV der antea InvAG mVK und TGV) – aufgelegt am 29.08.2014 

Die Gesellschaft verwaltet 51 Wertpapier-Spezial-Sondervermögen sowie 32 Immobilien-Spezial-

Sondervermögen (einschließlich 4 geschlossene Spezial-AIF. Zudem verwaltet sie 5 geschlossene Publikums-AIF. 

Stand: 31.03.2018 

 

4 Der Fondsmanager 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, eine Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit Sitz in Kapstadtring 8, D-22297 Hamburg (der „Fondsmanager“) 

zum Fondsmanager des Fonds ernannt und diesem die Anlageverwaltung übertragen.  

 

Der Fondsmanager ist ein Finanzdienstleistungsinstitut nach deutschem Recht und hat u.a. die Erlaubnis zur 

Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum 

(Finanzportfolioverwaltung). Sie unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(BaFin).  

 

Aufgabe des Fondsmanagers ist insbesondere die eigenständige tägliche Umsetzung der Anlagepolitik des Fonds 

und die Führung der Tagesgeschäfte der Vermögensverwaltung sowie anderer damit verbundener Dienstleistungen 

unter der Aufsicht, Verantwortung und Kontrolle der Verwaltungsgesellschaft. Die Erfüllung dieser Aufgaben 

erfolgt unter Beachtung der Grundsätze der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen des Fonds, wie sie in 

diesem Verkaufsprospekt  beschrieben sind, sowie der gesetzlichen Anlagebeschränkungen. 

 

Der Fondsmanager ist befugt, Makler sowie Broker zur Abwicklung von Transaktionen in den Vermögenswerten 
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des Fonds auszuwählen. Die Anlageentscheidung und die Ordererteilung obliegen dem Fondsmanager.  

 

Der Fondsmanager hat das Recht, sich auf eigene Kosten und Verantwortung von Dritten, insbesondere von 

verschiedenen Anlageberatern, beraten zu lassen.  

 

Es ist dem Fondsmanager gestattet, seine Hauptaufgaben mit Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft ganz 

oder teilweise an Dritte, deren Vergütung zu seinen Lasten geht, zu übertragen. In diesem Fall wird der 

Verkaufsprospekt entsprechend angepasst.  

 

Der Fondsmanager trägt alle Aufwendungen, die ihm in Verbindung mit den von ihm geleisteten entstehen, sofern 

und soweit dies in diesem Verkaufsprospekt und dem Verwaltungsreglement nicht anderweitig geregelt ist. 

Maklerprovisionen, Transaktionsgebühren und andere im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung 

von Vermögenswerten anfallende Geschäftskosten werden von dem Fonds getragen.   

 

5 Der Anlageberater 

Der Fondsmanager hat die HAC VermögensManagement AG, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht, 

mit eingetragenem Sitz in Osterbekstraße 90a, D-22083 Hamburg zum Anlageberater für den Fonds ernannt. Der 

Anlageberater beobachtet die Finanzmärkte, analysiert die Zusammensetzung der Anlagen des Fondsvermögens 

und gibt dem Fondsmanager Empfehlungen für die Anlage des Fondsvermögens unter Beachtung der Grundsätze 

der für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlagepolitik und Anlagegrenzen. Der Fondsmanager und die  

Verwaltungsgesellschaft sind an die Anlageempfehlungen des Anlageberaters nicht gebunden. 

 

6 Die Verwahr- und Zahlstelle 

Einzige Verwahrstelle des Fonds ist die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg  

mit Sitz in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- 

und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 175937. Die Verwahrstelle ist eine Niederlassung der Hauck & 

Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main, ein deutsches Kreditinstitut mit 

Vollbanklizenz im Sinne des deutschen Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) und im Sinne des Luxemburger 

Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor (in seiner aktuellsten Fassung). Diese ist im Handelsregister 

des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 108617 eingetragen. Sowohl Hauck & Aufhäuser 

Privatbankiers AG als auch ihre Niederlassung in Luxemburg werden durch die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. Zusätzlich unterliegt die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 

AG, Niederlassung Luxemburg im Hinblick auf Liquidität, Geldwäsche und Markttransparenz der Commission de 

Surveillance du Secteur Financier (CSSF).  

 

Alle Rechte und Pflichten der Verwahrstelle werden durch ihre Niederlassung Luxemburg ausgeübt. Die Rechte 

und Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach dem Gesetz vom 17. Dezember 2010, den jeweiligen 

Rundschreiben und Verwaltungsanforderungen der CSSF, dem Verwahrstellenvertrag, diesem Verkaufsprospekt 

und diesem Verwaltungsreglement. 

 

Die Verwahrstelle übernimmt insbesondere folgende Aufgaben soweit gesetzlich vorgeschrieben:  
 

• Sicherstellung der Überwachung der Zahlungsströme des Fonds; 

 

• Verwahrung der im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen zu verwahrenden 

(verwahrfähigen) Vermögensgegenstände; 

 

• Eigentumsüberprüfung und Führung von Aufzeichnungen bei nicht zu verwahrenden 

Vermögensgegenständen; 

 

• Sicherstellung, dass die für Rechnung des Fonds vorgenommenen Verkäufe, Ausgaben, 

Rücknahmen und Aufhebungen von Anteilen den anwendbaren luxemburgischen Vorschriften und 

den jeweiligen Anlagebedingungen entsprechen; 

 

• Sicherstellung, dass bei Geschäften mit Vermögenswerten des Fonds der Gegenwert innerhalb der 

üblichen Fristen überwiesen wird; 

 

• Sicherstellung, dass die Erträge des Fonds im Einklang mit den anwendbaren luxemburgischen 

Vorschriften und den jeweiligen Anlagebedingungen verwendet werden;  
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• Sicherstellung, dass die Berechnung des Werts der Anteile des Fonds im Einklang mit den 

anwendbaren luxemburgischen Vorschriften und den Anlagebedingungen des Fonds erfolgt; 

 

• Ausführung der Weisungen der Verwaltungsgesellschaft bzw. eines Dritten, auf den die 

Portfolioverwaltung ausgelagert ist, sofern diese nicht gegen relevante gesetzliche Vorschriften oder 

die Anlagebedingungen des Fonds verstoßen; 

 

• Überwachung (ex-post) der Einhaltung der für den Fonds geltenden gesetzlichen und in den 

Anlagebedingungen festgelegten Anlagegrenzen; 

 

• Ausführung von notwendigen Maßnahmen zum Einzug von Dividenden und Zinsen bzgl. der von 

ihr verwahrten Vermögenswerte des Fonds; 

 

• Entgegennahme und entsprechende Weiterleitung der Erlöse aus den Verkäufen und Veräußerungen 

der Wertpapiere und anderen Vermögenswerte des Fonds. 
 

 

Die Verwahrstelle verwahrt bzw. überwacht sämtliche Vermögenswerte des Fonds. Das Gesetz von 2010 

unterscheidet diesbezüglich zwischen den zu verwahrenden Finanzinstrumenten und den sonstigen 

Vermögenswerten, wobei die Zuordnung im Einzelfall nicht immer eindeutig ist. 

 

Für die Verwahrung von zu verwahrenden Finanzinstrumenten (z. B. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile 

an Organismen für gemeinsame Anlagen) gelten für die Verwahrstelle teilweise andere Pflichten und eine 

strengere Haftung als für die Verwahrung sonstiger Vermögenswerte. Zu verwahrende Finanzinstrumente werden 

von der Verwahrstelle in segregierten Depots verwahrt. Außer in einigen wenigen Ausnahmefällen haftet die 

Verwahrstelle für das Abhandenkommen dieser Finanzinstrumente, einschließlich der Fälle, in denen das 

Abhandenkommen nicht durch die Verwahrstelle selbst, sondern durch einen Dritten verursacht wurde. Sonstige 

Vermögenswerte hingegen werden nicht in Wertpapierdepots verwahrt. Für diese werden, nach Sicherstellung 

dass sie tatsächlich im Eigentum des Sondervermögens stehen, Aufzeichnungen bei der Verwahrstelle geführt. Für 

die Erfüllung dieser Aufgaben haftet die Verwahrstelle gegenüber der Verwaltungsgesellschaft bei grober 

Fahrlässigkeit oder Vorsatz. 

 

Die Verwahrstelle kann die Wahrnehmung ihrer Aufgabe der Verwahrung von Finanzinstrumenten und sonstigen 

Vermögensgegenständen auf ein anderes Unternehmen übertragen („Unterverwahrer“). Eine entsprechende 

Übersicht der etwaig ernannten Unterverwahrer wird auf der Internetseite der Verwahrstelle:  

 

https://www.hauck-aufhaeuser.com/fileadmin/Impressum/List_of_Sub-Custodians_Hauck___Aufhaeuser.pdf 

 

zur Verfügung gestellt. Der Verwaltungsgesellschaft wurden von der Verwahrstelle keine Interessenkonflikte im 

Zusammenhang mit der Unterverwahrung bekanntgegeben.  

 

Für zu verwahrende Finanzinstrumente gilt des Weiteren, dass, falls das Recht eines Drittstaates vorschreibt, dass 

bestimmte Finanzinstrumente bei einer örtlichen Stelle verwahrt werden müssen, die die vorgenannte 

Überwachungsvoraussetzung nicht erfüllt („ortsansässige Lagerstelle“), die Verwahrstelle diese ortsansässige 

Lagerstelle nur unter der Erfüllung folgender gesetzlicher Bedingungen dennoch beauftragen kann.  

Zum einen darf es keine ortsansässige Lagerstelle geben, die die vorgenannten Überwachungsvoraussetzungen 

erfüllt.  

 

Weiterhin kann die Übertragung der Verwahrung von Finanzinstrumenten an eine ortsansässige Lagerstelle nur 

auf ausdrückliche Anweisung der Verwaltungsgesellschaft stattfinden. 

Außerdem wird die Verwaltungsgesellschaft vor der Beauftragung einer solchen ortansässigen Lagerstelle die 

Anleger ordnungsgemäß unterrichten. 

 

Die Verwahrstelle handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig, ehrlich, redlich und professionell 

und im Interesse des Fonds und seiner Anleger.  

 

Diese Verpflichtung schlägt sich insbesondere in der Pflicht nieder, die Tätigkeiten als Verwahrstelle so 

auszuführen und zu organisieren, dass potenzielle Interessenkonflikte weitgehend minimiert werden. Die 

Verwahrstelle nimmt in Bezug auf den Fonds oder die für den Fonds handelnde Verwaltungsgesellschaft keine 

Aufgaben wahr, die Interessenkonflikte zwischen dem Fonds , seinen Anlegern, der Verwaltungsgesellschaft und 

ihr selbst schaffen könnten, außer wenn eine funktionale und hierarchische Trennung der Ausführung ihrer 

Aufgaben als Verwahrstelle von ihren potenziell dazu in Konflikt stehenden Aufgaben gegeben ist und die 
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potenziellen Interessenkonflikte ordnungsgemäß ermittelt, gesteuert, beobachtet und den Aktionären der 

Gesellschaft gegenüber offengelegt werden. 

 

Die Aufgaben der Gesellschaft und der Verwahrstelle dürfen nicht von ein und derselben Gesellschaft 

wahrgenommen werden. Interessenkonflikte können dadurch auftreten, dass zwischen der 

Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle eine Konzernverbindung besteht. Soweit die Hauck & Aufhäuser 

Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg die Verwahrstellenfunktion wahrnimmt, ist sie zur Wahrung der 

Interessen des Fonds sowie der Anleger des Fonds verpflichtet. 

 

Potenzielle Interessenkonflikte können sich ergeben, wenn die Verwahrstelle einzelne Verwahraufgaben bzw. die 

Unterverwahrung an ein weiteres Auslagerungsunternehmen überträgt. Sollte es sich bei diesem weiteren 

Auslagerungsunternehmen um ein mit der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle verbundenes 

Unternehmen (z.B. Konzernmutter) handeln, so könnten sich hieraus im Zusammenspiel zwischen diesem 

Auslagerungsunternehmen und der Gesellschaft bzw. der Verwahrstelle potenzielle Interessenkonflikte ergeben 

(z.B. könnte die Gesellschaft bzw. die Verwahrstelle ein mit ihr verbundenes Unternehmen bei der Vergabe von 

Verwahraufgaben oder bei der Wahl des Unterverwahrers gegenüber gleichwertigen anderen Anbietern bevorzugt 

werden). Sollte ein solcher oder anderer Interessenkonflikt im Zusammenhang mit der Unterverwahrung zukünftig 

identifiziert werden, wird die Verwahrstelle die näheren Umstände und ergriffenen Maßnahmen zur Verhinderung 

bzw. Minimierung des Interessenkonflikts in dem unter dem vorgenannten Link abrufbaren Dokument offenlegen.  

 

Ebenso können Interessenkonflikte entstehen, wenn die Verwahrstelle administrative Aufgaben der 

Verwaltungsgesellschaft wahrnimmt, z.B. Aufgaben der Register- und Transferstelle, Fondsbuchhaltung. Um 

diese potenziellen Interessenkonflikte zu steuern, ist der jeweilige Aufgabenbereich divisional von der 

Verwahrstellenfunktion getrennt. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle verfügen über angemessene und wirksame Maßnahmen (z.B. 

Verfahrensanweisungen und organisatorische Maßnahmen), um zu gewährleisten, dass potenzielle 

Interessenkonflikte weitgehend minimiert werden. Können Interessenkonflikte nicht verhindert werden, werden 

die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle diese Konflikte identifizieren, steuern, beobachten und 

offenlegen, um eine Schädigung der Aktionärsinteressen auszuschließen. Die Einhaltung dieser Maßnahmen wird 

von einer unabhängigen Compliance Funktion überwacht.  

 

Die Liste oben aufgeführter Unterverwahrer kann sich jederzeit ändern. Aktualisierte Informationen bezüglich der 

Verwahrstelle, ihrer Unterverwahrer sowie sämtlicher Interessenkonflikte der Verwahrstelle, welche sich durch 

die Übertragung der Verwahrstellenfunktion ergeben, sind auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. der 

Verwahrstelle erhältlich.  

 

Die Haftung der Verwahrstelle richtet sich nach Art. 19 des Gesetzes von 2010. Sie wird durch die teilweise oder 

vollständige Übertragung der in ihrer Verantwortung befindlichen Vermögenswerte auf Dritte nicht beeinflusst. 

 

7 Der Erwerb und die Rückgabe von Anteilen 

Anteile an dem Fonds können bei der Verwaltungsgesellschaft, bei den in diesem Verkaufsprospekt verzeichneten 

Zahlstellen und bei der Verwahrstelle erworben und zurückgegeben werden. 

 

8 Zahlungen und Informationen 

Zahlungen erfolgen über die Verwaltungsgesellschaft sowie über die im Verkaufsprospekt aufgeführten 

Zahlstellen. Informationen für die Anteilinhaber sind dort kostenlos erhältlich. Die Ausgabe- und 

Rücknahmepreise können an jedem Bewertungstag gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements am Sitz der 

Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle sowie bei allen Zahlstellen kostenlos erfragt werden (zu 

Einzelheiten bezüglich der Berechnung des Anteilwertes vgl. Artikel 7 des Verwaltungsreglements). 

 

Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die Gesetze, Regeln, Rundschreiben und Vorschriften in Bezug auf 

die  Bekämpfung  der  Geldwäsche  und  Terrorismusfinanzierung  sowie  die  Verbote  des  „Late  Trading“   und 

„Market Timing“ eingehalten werden und hat in diesem Zusammenhang interne Verfahren zur Vorbeugung 

implementiert. 

 

Dieser Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement des Fonds, die Wesentlichen  Anlegerinformationen 

sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der 

Verwahrstelle sowie bei allen Zahlstellen erhältlich. 
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Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland: 
 

Die Anschrift der Zahl- und Informationsstelle ist nachfolgend unter der Rubrik Management und Verwaltung 

abgedruckt. Rücknahmeanträge können bei der Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden. Sämtliche 

Zahlungen an die Anteilinhaber, einschließlich Rücknahmeerlöse, etwaiger Ausschüttungen und sonstiger 

Zahlungen können auf Ersuchen des Anteilinhabers über die deutsche Zahl- und Informationsstelle  geleitet 

werden. 

 

Der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen, das Verwaltungsreglement sowie der geprüfte 

Jahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresbericht sind kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle 

erhältlich. 

 

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber sind 

ebenfalls kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Außerdem werden die Ausgabe- und 

Rücknahmepreise sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland auf der 

Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.hansainvest.de publiziert. 

 

Deutsches Investmentsteuererreformgesetz 2016   

  

Am 26. Juli 2016 wurde das Investmentsteuerreformgesetz verkündet, mit dem u.a. das Investmentsteuergesetz 

und das Einkommensteuergesetz geändert werden. Danach ist zur Vermeidung von Steuergestaltungen (sog. 

Cum/Cum-Geschäfte) eine Regelung vorgesehen, nach der Dividenden deutscher Aktien und Erträge deutscher 

eigenkapitalähnlicher Genussrechte mit definitiver Kapitalertragsteuer belastet werden. Diese Regelung ist – 

anders als der Hauptteil dieses Gesetzes – bereits zum 1. Januar 2016 rückwirkend in Kraft getreten. Sie lässt sich 

wie folgt zusammenfassen:  

 

Anders als bisher sollen deutsche Fonds unter bestimmten Voraussetzungen auf der Fondseingangsseite mit einer 

definitiven deutschen Kapitalertragsteuer in Höhe von 15% auf die Bruttodividende belastet werden. Dies soll 

dann der Fall sein, wenn deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds nicht 

ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge (= 

91Tageszeitraum) gehalten werden und in diesen 45 Tagen der Fonds nicht ununterbrochen wirtschaftlicher 

Eigentümer ist oder nicht ununterbrochen Wertänderungsrisiken von mindestens 70% bestehen („45-Tage- 

Regelung“). Auch eine Verpflichtung zur unmittelbaren oder mittelbaren Vergütung der Kapitalerträge an eine 

andere Person (z.B. durch Swaps, Wertpapierleihgeschäfte, Pensionsgeschäfte) führt zur 

Kapitalertragsteuerbelastung.  

 

In diesem Rahmen können Kurssicherungs- oder Termingeschäfte schädlich sein, die das Risiko aus deutschen 

Aktien oder deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten unmittelbar oder mittelbar absichern. 

Kurssicherungsgeschäfte über Wert- und Preisindices gelten dabei ebenfalls als mittelbare Absicherung. Falls 

nahestehende Personen an dem Fonds beteiligt sind (unmittelbares oder mittelbares Halten von mindestens 25% 

der Investmentanteile), können deren Absicherungsgeschäfte ebenfalls schädlich sein.   

Hieraus ergeben sich verschiedene Risiken. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass vorgenannte Regelungen 

(auch rückwirkend für die Jahre 2016 und 2017) auf Ebene des Fonds zur Anwendung kommen und eine definitive 

Belastung mit deutscher Kapitalertragsteuer entsteht. In diesem Fall kann der Anteilpreis eines Fonds 

vergleichsweise niedriger ausfallen, wenn für eine mögliche Steuerschuld des Fonds Rückstellungen gebildet 

werden oder Steuerzahlungen (ggf. zzgl. Nachforderungszinsen) geleistet werden müssen. Selbst wenn die 

Steuerschuld nicht entsteht und deshalb Rückstellungen aufgelöst werden, kommt ein vergleichsweise höherer 

Anteilpreis möglicherweise nicht den Anlegern zugute, die im Zeitpunkt der Rückstellungsbildung an dem Fonds 

beteiligt waren. Schließlich könnte die Neuregelung um den Dividendenstichtag dazu führen, dass die Kauf- und 

Verkaufspreise für betroffene Aktien stärker als sonst auseinander laufen, was insgesamt zu unvorteilhafteren 

Marktkonditionen führen kann.  

  

Des Weiteren sieht das am 26. Juli 2016 verkündete Investmentsteuerreformgesetz unter anderem vor, dass ab 

2018 bei Fonds bestimmte Erträge deutscher Wertpapiere (Dividenden/ Mieten/ Veräußerungsgewinne aus 

Immobilien) bereits auf Ebene des Fonds besteuert werden sollen. Eine Ausnahme  besteht auf Antrag nur, soweit 

bestimmte steuerbegünstigte Institutionen Anleger sind, oder bei Anteilen welche im Rahmen von Altersvorsorge- 

oder Basisrentenverträgen (Riester/Rürup) gehalten werden. Der Fonds kann insbesondere unter 

Kosten/Nutzengesichtspunkten von einer entsprechenden Antragstellung oder der Bildung von steuerfreien 

Anteilsklassen (§ 10 InvStG) absehen. In diesem Fall würde die auf Ebene des Fonds anfallende 

Körperschaftsteuer auch für die o.g. steuerbegünstigten Anleger wirtschaftlich definitiv werden.  

Zum Ausgleich der  Vorbelastung auf Fondsebene sieht das InvStG 2018 vor, dass  Anleger unter bestimmten 

Voraussetzungen einen pauschalen Teil der vom Fonds erwirtschafteten Erträge steuerfrei erhalten (sog. 
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Teilfreistellung), um die Steuerbelastung auf Fondsebene auszugleichen. Dieser Mechanismus gewährleistet 

allerdings nicht, dass in jedem Einzelfall ein vollständiger Ausgleich geschaffen wird. Im Übrigen ist die 

Gewährung der Teilfreistellung von der nachhaltigen Einhaltung von Investitionsquoten abhängig. Es kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass der Fonds, insbesondere in bestimmten Marktsituationen, diese Investitionsquoten 

temporär verletzt oder einen Vermögensgegenstand unzutreffend als Kapitalbeteiligung qualifiziert und dies von 

der deutschen Finanzverwaltung als schädlich angesehen wird.  

 

In bestimmten Fällen muss der Anleger die (ggf. erhöhten) Teilfreistellungen in der Steuerveranlagung beantragen. 
 

9 Steuern 

Besteuerung des Fonds  

 

Das Fonds- bzw. die Teilfondsvermögen unterliegen im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der sog. taxe 

d'abonnement in Höhe von derzeit 0,05% p.a. (bzw. 0,01% p.a. für das Teilfondsvermögen oder eine Anteilklasse, 

deren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger ausgegeben werden), die vierteljährlich auf das jeweils am 

Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögens zahlbar ist. Soweit ein Teilfondsvermögen oder der Teil eines 

Teilfondsvermögens in anderen luxemburgischen Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der taxe 

d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Teilfondsvermögens, welcher in solche 

luxemburgische Investmentfonds angelegt ist. 

 

Die Einkünfte des Fonds bzw. der Teilfonds aus der Anlage ihres Vermögens werden im Großherzogtum 

Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte (insbesondere Zinsen und Dividenden) in Ländern, 

in denen die Teilfondsvermögen angelegt sind, der Quellenbesteuerung unterworfen werden.  In solchen Fällen 

sind weder die Verwahrstelle noch die Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen 

verpflichtet. 
 

Besteuerung der Erträge aus Anteilen am Fonds beim Anleger 
 

In Umsetzung des Common Reporting Standard („CRS“) findet seit dem 1. Januar 2016 ein automatischer 

Informationsaustausch zwischen den meisten EU-Staaten, einschließlich Luxemburg, und den weiteren 

Vertragsstaaten des CRS-Regimes statt. Dieser neue durch die OECD entworfene globale Standard zum 

automatischen Informationsaustausch umfasst Zinseinkommen, Dividendeneinkommen und bestimmte andere 

Einkommensarten. 

 

Anleger, die nicht im Großherzogtum Luxemburg ansässig sind, bzw. dort keine Betriebsstätte  unterhalten, 

müssen auf ihre Erträge aus Anteilen im Großherzogtum Luxemburg weder Einkommen-, Erbschaft-, noch 

Vermögensteuer entrichten. Für sie gelten die jeweiligen nationalen Steuervorschriften. 

 

Natürliche Personen, mit Wohnsitz im Großherzogtum Luxemburg, die nicht in einem anderen Staat steuerlich 

ansässig sind, müssen seit dem 1. Januar 2006 gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 23. Dezember 2005 auf 

bestimmte Zinserträge eine abgeltende Quellensteuer zahlen. Diese Quellensteuer kann unter bestimmten 

Bedingungen auch Zinserträge eines Investmentfonds betreffen. Gleichzeitig wurde im  Großherzogtum 

Luxemburg die Vermögensteuer abgeschafft. 

 

Die vorliegenden Auskünfte basieren auf der derzeitigen Gesetzgebung und Verwaltungspraxis und können 

Änderungen unterliegen. 
 

Anleger sollten sich im Hinblick auf eventuelle steuerliche Konsequenzen der Zeichnung, des Erwerbs, des 

Besitzes, des Umtauschs, der Rücknahme oder anderweitigen Verfügung im Hinblick auf die Anteile 

und/oder der Ausschüttungen auf die Anteile des Fonds unter Berücksichtigung der Rechtslage in dem 

Land ihrer Staatsangehörigkeit, ihres gewöhnlichen Aufenthaltes, ihres Wohnsitzes oder ihres Sitzes 

informieren und gegebenenfalls fachliche Beratung einholen. 

 

Besondere Risiken durch steuerliche Nachweispflichten für die Bundesrepublik Deutschland: 

 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Richtigkeit der bekannt gemachten Besteuerungsgrundlagen auf Anforderung 

der deutschen Finanzverwaltung nachzuweisen. Sollten Fehler für die Vergangenheit erkennbar werden, so wird 

die Korrektur nicht für die Vergangenheit durchgeführt, sondern im Rahmen der Bekanntmachung für das laufende 

Geschäftsjahr berücksichtigt. 
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10 Wichtige Hinweise zur Risikobetrachtung  

Allgemeines 
Wertpapieranlagen besitzen nicht nur die Möglichkeit zur Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals, sondern sind 

auch vielfach mit erheblichen Risiken behaftet. Die Risiken können u. a. Aktien- und Rentenmarktrisiken, 

Wechselkurs-, Zins-, Kredit- und Volatilitätsrisiken sowie politische Risiken umfassen bzw. mit diesen verbunden 

sein. Dies trifft insbesondere auf Anlagen in Aktien und in davon abgeleitete Wertpapiere, wie z. B. 

Optionsscheine zu, die Eigenkapital von Aktiengesellschaften und deshalb Risikokapital im ureigensten Sinne 

darstellen. Diese Risiken können auch zusammen mit anderen Risiken auftreten. 

 

Aus diesem Grunde sollten potenzielle Anleger über Erfahrung mit Anlagen in Instrumente, die im Rahmen der 

vorgesehenen    Anlagepolitik    eingesetzt    werden,    verfügen.    Auch    sollten    Anleger    erst    dann       eine 

Anlageentscheidung treffen, wenn sie sich von ihren Rechts-, Steuer- und Finanzberatern, Wirtschaftsprüfern oder 

sonstigen Beratern umfassend und unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Finanz- bzw. Steuersituation sowie 

sonstiger Umstände über die im vorliegenden Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen und die Anlagepolitik 

des Fonds haben beraten lassen. 

 

Der Wert der Anteile kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen. So können dementsprechend 

Wertverluste auftreten, wenn der Marktwert der Vermögensgegenstände fällt. Veräußert der Anleger seine Anteile 

zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Fonds befindlichen Vermögenswerte gegenüber dem Zeitpunkt 

seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl der 

Fonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist jedoch 

auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das bereits investierte Geld hinaus besteht 

nicht. 

 

Es kann somit grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der jeweiligen Anlagepolitik 

erreicht werden. In Artikel 4 des Verwaltungsreglements wird zudem auf besondere Anlageformen, 

insbesondere auf Options- und Termingeschäfte hingewiesen, die spezifische Risiken enthalten können. 
 

Die Verwaltungsgesellschaft ist unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung im Rahmen der 

Anlagegrenzen gemäß Artikel 4 Abs. 5 h) des hiernach abgedruckten Verwaltungsreglements ermächtigt, 

bis zu 100 % des Nettofondsvermögens des Fonds in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten eines 

Emittenten anzulegen. 
 

Markt- und Sektorrisiko 

 

Die Anlagen in Wertpapiere eines bestimmten Wirtschaftssektors weisen erhöhte Chancen auf, denen jedoch auch 

entsprechende Risiken entgegenstehen. Dabei handelt es sich zum einen um die allgemeinen Marktrisiken und  

zum anderen auch um die speziellen Risiken des jeweiligen Wirtschaftssektors. Die jeweiligen Märkte können 

teilweise erheblichen Wertschwankungen und einer verminderten Liquidität unterliegen. 

 

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der 

Kapitalmärkte sowie der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittenten ab, die wiederum von der allgemeinen Lage 

der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern 

beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale 

Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. 

 

Länder- oder Transferrisiko 

 

Vom Länderrisiko spricht man, wenn ein ausländischer Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender 

Transferfähigkeit oder -bereitschaft seines Sitzlandes Leistungen nicht fristgerecht oder überhaupt nicht erbringen 

kann. So können z. B. Zahlungen, auf die der Fonds Anspruch hat, ausbleiben oder in einer Währung erfolgen, die 

aufgrund von Devisenbeschränkungen nicht mehr konvertierbar ist. 

 

Darüber hinaus bestehen bei der Anlage in Wertpapieren von Gesellschaften in Entwicklungsländern zusätzliche 

Risiken für das eingesetzte Fondsvermögen durch hoheitliche Eingriffe und kaum kalkulierbare politische 

Umwälzungen, die auch den freien Transfer von Devisen beeinflussen können. Zusätzliche Risiken bestehen  

durch die generell beschränkteren Informationsmöglichkeiten und die geringere Aufsicht und Kontrolle dieser 

Wertpapiermärkte. 

 

Mit der Anlage in Wertpapieren aus Schwellenländern sind verschiedene Risiken verbunden. Diese hängen vor 

allem mit dem rasanten wirtschaftlichen Entwicklungsprozess zusammen, den diese Länder teilweise 
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durchmachen. Darüber hinaus handelt es sich eher um Märkte mit geringer Marktkapitalisierung, die dazu 

tendieren, volatil und illiquide zu sein. Andere Faktoren (wie politische Veränderungen, Wechselkursänderungen, 

Börsenkontrolle, Steuern, Einschränkungen bezüglich ausländischer Kapitalanlagen und Kapitalrückflüsse etc.) 

können ebenfalls die Marktfähigkeit der Werte und die daraus resultierenden Erträge beeinträchtigen. 

Weiterhin können diese Märkte sowie die auf ihnen notierten Gesellschaften wesentlich geringerer staatlicher 

Aufsicht und einer weniger differenzierten Gesetzgebung unterliegen. Die Buchhaltung und Rechnungsprüfung 

dieser Gesellschaften entsprechen nicht immer dem hiesigen Standard. 

 

Aufgrund der Risiken aus erheblichen Aktienkursschwankungen in Verbindung mit der noch begrenzten 

Aufnahmefähigkeit dieser Märkte weist die Verwaltungsgesellschaft ausdrücklich auf die Möglichkeit der 

zeitweiligen Aussetzung der Berechnung des Anteilwertes und der Rücknahme oder des Umtausches von Anteilen 

(Artikel 8 des Verwaltungsreglementes) hin. 

 

Währungsrisiko 

 

Die Wertentwicklung kann durch Wechselkursveränderungen der Fondswährung gegenüber den Währungen der 

Länder, in denen das Fondsvermögen investiert ist, beeinflusst werden. 

Sofern die Vermögenswerte eines Fonds in anderen Währungen als der Fondswährung angelegt sind, erhält der 

Fonds Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser 

Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fonds. 

 

Zinsänderungsrisiko 

 

Die Anleger sollten sich bewusst sein, dass eine Fondsanlage mit Zinsrisiken einhergehen kann, die im Falle von 

Schwankungen der Zinssätze in der jeweils für die Wertpapiere oder den Fonds maßgeblichen Währung auftreten 

können. 

Soweit ein Fonds in verzinsliche Wertpapiere investiert, ist er zudem den Risiken an den Rentenmärkten 

ausgesetzt, z. B. dem Bonitätsrisiko und ggf. dem unternehmensspezifischen Risiko sowie dem 

Adressenausfallrisiko. 

 

Liquiditätsrisiko 

 

Einzelne Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände erwerben, die nicht zum amtlichen Markt an einer Börse 

zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind. Der Erwerb derartiger Vermögensgegenstände ist 

mit der Gefahr verbunden, dass es insbesondere zu Problemen bei der Weiterveräußerung der 

Vermögensgegenstände an Dritte kommen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass Wertpapiere, die in einem sehr 

engen Marktsegment gehandelt werden, einer erheblichen Preisvolatilität unterliegen. 

 

Zudem kann die Gefahr bestehen, dass bestimmte Wertpapiere zwar zum amtlichen Markt an einer Börse 

zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind, aufgrund mangelnder Liquidität am Markt aber 

nicht gehandelt werden können. 
 

Adressenausfallrisiko 

 

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für den Fonds entstehen. Das 

Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben 

den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapieres einwirken. Auch bei sorgfältiger 

Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von 

Ausstellern eintreten. 

 

Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Parteien eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen 

Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Fonds 

geschlossen werden. 
 

Verwahrrisiko 

 

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland ist ein Verlustrisiko verbunden, das 

aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines 

Unterverwahrers resultieren kann. 
 

Konzentrationsrisiko 
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Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass eine Konzentration der Anlage in bestimmte 

Vermögensgegenstände oder Märkte erfolgt. Dann ist der Fonds von der Entwicklung dieser 

Vermögensgegenstände oder Märkte besonders stark abhängig. 

 

Erhöhte Volatilität 

 

Fonds können aufgrund ihres erlaubten Anlagehorizontes und ihrer Zusammensetzung sowie des Einsatzes von 

derivativen Instrumenten eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer 

Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. 

 

Rechtliches und steuerliches Risiko 

 

Die rechtliche und steuerliche Behandlung von Investmentfonds kann sich in unabsehbarer und nicht 

beeinflussbarer Weise ändern. 

 

Änderung der Anlagepolitik 

 

Durch eine Änderung der Anlagepolitik innerhalb des für den Fonds zulässigen Anlagespektrums kann sich das 

mit dem Fonds verbundene Risiko inhaltlich verändern. 

 

Änderung des Verwaltungsreglements 

 

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich im Verwaltungsreglement für den Fonds das Recht vor, dieses zu ändern. 

Ferner ist es ihr gemäß dem Verwaltungsreglement möglich, den Fonds aufzulösen. Für den Anleger besteht daher 

das Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren kann. 

 

Risiko der Rücknahmeaussetzung 

 

Die Anleger können grundsätzlich von der Verwaltungsgesellschaft die bewertungstägliche Rücknahme ihrer 

Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme der Anteile jedoch bei Vorliegen 

außergewöhnlicher Umstände zeitweilig aussetzen, und die Anteile erst später zu dem dann gültigen Preis 

zurücknehmen. Dieser Preis kann niedriger liegen als derjenige vor Aussetzung der Rücknahme. 
 

Risiken bezüglich der Anlage in Anteile an Zielfonds 

 

Die Risiken der Investmentanteile, die für den jeweiligen Fonds erworben werden, stehen in engem 

Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von  diesen 

verfolgten Anlagestrategien. Die genannten Risiken können jedoch durch die Streuung der Vermögensanlagen 

innerhalb der Zielfonds, deren Anteile erworben werden, und durch die Streuung innerhalb dieses Fonds reduziert 

werden. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es aber auch  

vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche oder einander entgegengesetzte Anlagestrategien verfolgen. 

Hierdurch können bestehende Risiken kumulieren, und eventuelle Chancen können sich gegeneinander aufheben. 

Es ist der Verwaltungsgesellschaft im Regelfall nicht möglich, das Management der Zielfonds zu kontrollieren. 

Deren Anlageentscheidungen müssen nicht zwingend mit den Annahmen oder Erwartungen der 

Verwaltungsgesellschaft übereinstimmen. Der Verwaltungsgesellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung der 

Zielfonds oftmals nicht zeitnah bekannt sein. Entspricht die Zusammensetzung nicht ihren Annahmen oder 

Erwartungen, so kann sie ggf. erst deutlich verzögert reagieren, indem sie Zielfondsanteile zurückgibt. 
 

Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften 

 

Der Fonds kann Derivate nutzen. Diese können nicht nur zur Absicherung genutzt werden, sondern auch einen  

Teil der Anlagestrategie darstellen. 

 

Soweit der Fonds Optionen und sonstige Techniken und Instrumente zur effizienten Verwaltung des 

Fondsvermögens einsetzt, ist der Fonds im Vergleich zu den traditionellen Anlagemöglichkeiten weitaus 

höheren Risiken ausgesetzt.  

 

Insbesondere Optionsscheine bergen erhöhte Risiken, da im Zusammenhang mit der Anlage in Optionsscheinen 

ebenso wie in sonstigen Derivaten bereits ein geringer Kapitaleinsatz  zu umfangreichen Kursbewegungen führen 

kann (Hebelwirkung). 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit Derivaten die folgenden Risiken verbunden sein können: 
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a) die erworbenen befristeten Rechte können verfallen oder eine Wertminderung erleiden 

b) das Verlustrisiko kann nicht bestimmbar sein und auch über etwaige geleistete Sicherheiten hinausgehen 

c) Geschäfte, bei denen die Risiken ausgeschlossen sind oder eingeschränkt werden sollen, können 

möglicherweise nicht oder nur zu einem verlustbringenden Marktpreis getätigt werden 

d) das Verlustrisiko kann sich erhöhen, wenn die Verpflichtungen aus derartigen Geschäften oder die 

hieraus zu beanspruchende Gegenleistung auf eine ausländische Währung lauten 

e) die Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Zahlungsverzugs einer Gegenpartei 

(Kontrahentenrisiko). Sofern der Fonds derivative OTC Geschäfte (bspw. Non-exchange traded Futures 

und Optionen,  Forwards, Swaps) abschließen kann, unterliegen sie einem erhöhten Kredit- und 

Gegenparteirisiko, welches die Verwaltungsgesellschaft durch den Abschluss von Verträgen zur 

Sicherheitenverwaltung (Collateral-Verträge) zu reduzieren versucht 

f) Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds Transaktionen auf OTC-Märkten abschließen, die den 

Fonds dem Risiko der Zahlungsunfähigkeit ihrer Gegenparteien sowie dem Risiko in Bezug auf deren 

Fähigkeit, die Vertragsbedingungen zu erfüllen, aussetzen. Im Falle eines Konkurses oder der Insolvenz 

einer Gegenpartei kann es für den Fonds zu Verzögerungen in der Abwicklung von Positionen und 

erheblichen Verlusten, einschließlich Wertminderungen der vorgenommenen Anlagen während des 

Zeitraumes, während dessen der Fonds seine Ansprüche durchzusetzen versucht, zur Erfolglosigkeit der 

Realisierung von Gewinnen während dieses Zeitraums sowie zu Ausgaben, die im Zusammenhang mit 

der Durchsetzung dieser Rechte anfallen, kommen. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass die obigen 

Verträge und derivativen Techniken beispielsweise durch Konkurs, hinzukommende 

Gesetzeswidrigkeit oder durch eine Änderung der steuerrechtlichen oder buchhalterischen 

Gesetzesregelungen zu den bei Abschluss des Vertrages geltenden Bestimmungen, beendet werden. 
 

Durch den Einsatz von Techniken und Instrumenten kann es insbesondere zu den folgenden besonderen Risiken 

in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte und Wertpapierpensionsgeschäfte sowie auf die verwalteten Sicherheiten 

kommen: 

 

a) Bei dem Abschluss von Wertpapierleihgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften ist das 

hauptsächliche Risiko der Ausfall einer Gegenpartei, die insolvent wurde oder anderweitig nicht dazu 

in der Lage ist bzw. es verweigert, ihren Verpflichtungen zur Rückgabe von Wertpapieren oder 

Barmitteln an den Fonds nachzukommen, wie in den Vertragsbedingungen der Transaktion geregelt. 

Das Gegenparteirisiko kann durch die Übertragung oder die Verpfändung von Sicherheiten (Collateral) 

zugunsten des Fonds reduziert werden. Dennoch können Wertpapierleihe  und 

Wertpapierpensionsgeschäfte nicht umfassend abgesichert werden. Gebühren und Einkünfte des Fonds 

aufgrund von Wertpapierleihgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften können nicht abgesichert 

werden. Zudem kann der Wert der Sicherheiten zwischen mehreren Zeitpunkten der Neugewichtung 

der Sicherheiten abfallen oder die Sicherheiten können fehlerhaft festgelegt oder überwacht werden. In 

dem Fall, dass eine Gegenpartei ausfällt, kann es vorkommen, dass der Fonds Sicherheiten verkaufen 

muss, die keine Barwerte darstellen (non-cash collateral) und die zu einem zuvor herrschenden 

Marktpreis gekauft wurden, was zu einem Verlust des Fonds führen kann.  

 

b) Wertpapierleihgeschäfte und Wertpapierpensionsgeschäfte enthalten zudem operationelle Risiken wie 

die Nichterfüllung oder die Verzögerung in der Ausführung von Instruktionen und rechtliche Risiken in  

Bezug auf die den Transaktionen zugrunde liegende Dokumentation. 

c) Für den Fonds können Wertpapierleihgeschäfte und Wertpapierpensionsgeschäfte mit anderen 

Gesellschaften innerhalb der Gruppe der Verwaltungsgesellschaft abgeschlossen werden. 

Gegenparteien, die dieser Gruppe angehören, falls anwendbar, führen die ihnen durch 

Wertpapierleihgeschäfte und Wertpapierpensionsgeschäfte obliegenden Pflichten mit der im 

Handelsverkehr üblichen Sorgfalt aus. Zudem schließt die Verwaltungsgesellschaft Transaktionen für 

den Fonds nach den Regelungen zur besten Ausführung aus und wählt die jeweiligen Gegenparteien 

ebenfalls nach diesen Regelungen aus, wobei sie im besten Interesse des Fonds sowie dessen Anleger 

handelt. Dennoch sollten sich die Anleger darüber bewusst sein, dass die Verwaltungsgesellschaft 

Interessenkonflikten im Hinblick auf ihre Rolle als solche, ihren eigenen Interessen oder der Interessen 

von Gegenparteien derselben Gruppe ausgesetzt sein kann. 
 

Darüber hinaus kann der Fonds Verluste durch die Wiederanlage von Barsicherheiten bzw. Barmitteln aus 

Derivaten oder Wertpapierleihgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften erleiden. Ein solcher Verlust 

kann aus einer Wertminderung der mit den Barsicherheiten vorgenommenen Anlagen resultieren. Eine 
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Wertminderung der mit den Barsicherheiten vorgenommenen Anlagen hat zur Folge, dass der Betrag der zur 

Verfügung stehenden Sicherheiten zur Rückzahlung des Fonds an die Gegenpartei nach Beendigung der 

Transaktion reduziert ist. In diesem Fall ist der Fonds verpflichtet, die Wertdifferenz zwischen den ursprünglich 

erhaltenen Sicherheiten und dem Betrag, der zur Rückzahlung an die Gegenpartei tatsächlich zur Verfügung 

steht, zu tragen, woraus ein Verlust für den Fonds resultiert. 

 

Es kann grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik des Fonds 

erreicht werden. 
 

Geltendmachung von Rechten gegen den Fonds 

 

Die Verwaltungsgesellschaft weist die Anteilinhaber auf die Tatsache hin, dass jeglicher Anteilinhaber seine 

Anteilinhaberrechte in ihrer Gesamtheit unmittelbar gegen den Fonds nur dann geltend machen kann, wenn der 

Anteilinhaber selber und mit seinem eigenen Namen in dem Anteilinhaberregister eingeschrieben ist. In den 

Fällen, wo ein Anteilinhaber über eine Zwischenstelle in den Fonds investiert hat, welche die Investition in 

seinem Namen, aber im Auftrag des Anteilinhabers unternimmt, können nicht unbedingt alle 

Anteilinhaberrechte unmittelbar durch den Anteilinhaber gegen den Fonds geltend gemacht werden. 

Anteilinhabern wird geraten, sich über ihre Rechte zu informieren. 
 

11 Anlage in Investmentfonds 

 

Soweit der Fonds in Anteile anderer Investmentfonds (Zielfonds) anlegt, sind ggf der jeweilige 

Ausgabeaufschlag bzw. eventuelle Rücknahmegebühren zu berücksichtigen. Im Übrigen ist zu 

berücksichtigen, dass zusätzlich zu den Kosten, die dem Fondsvermögen gemäß den Bestimmungen dieses 

Verkaufsprospektes und des  nachfolgenden Verwaltungsreglements belastet werden, Kosten für das 

Management und die Verwaltung, die Verwahrstellenvergütung, die Kosten der Wirtschaftsprüfer, Steuern 

sowie sonstige Kosten und Gebühren auf das Fondsvermögen dieser Zielfonds anfallen werden und somit eine 

Mehrfachbelastung mit gleichartigen Kosten entstehen kann. 

 

Für die Zeichnung oder den Rückkauf von Anteilen an Zielfonds, die unmittelbar oder mittelbar von der 

Verwaltungsgesellschaft oder einer mit der Verwaltungsgesellschaft verbundenen Gesellschaft verwaltet 

werden, werden dem Fonds von der Verwaltungsgesellschaft oder der anderen Gesellschaft keine Gebühren 

berechnet. Weiterhin darf es durch die Anlage in solche Zielfonds nicht zu einer Doppelbelastung mit 

Verwaltungs- bzw. Performance-gebühren kommen. 

 

Der Fonds wird nicht in Zielfonds anlegen, die einer Managementvergütung von mehr als 2,5 % p. a. 

unterliegen. Eventuell anfallende leistungsabhängige Vergütungen bleiben hierbei unberücksichtigt. 

 

Soweit für die Anlage in Zielfonds Bestandsvergütungen erhalten werden, fließen diese dem Fonds zu und 

verringern die Kostenbelastung. 
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Marathon Stiftungsfonds 

 

Überblick über wichtige Daten des Fonds 

 

 

 

Fondsgründung: 30. Dezember 2015 
 

Erstausgabe: Anteilklasse LAC 
Anteilklasse H 

Anteilklasse I 

30. Dezember 2015 
30. Dezember 2015 

30. Dezember 2015 

 

Erstausgabepreis: 

(zuzüglich Ausgabeaufschlag) 

 

Mindestanlagesumme1: (zuzüglich 

Ausgabeaufschlag) 

Anteilklasse LAC 

Anteilklasse H 

Anteilklasse I 

 

Anteilklasse LAC 

Anteilklasse H 

Anteilklasse I 

EUR 25,00 
EUR 150,00 

EUR 2.500,00 

 

EUR 50,00 

EUR 50,00 

EUR 100.000,00 

 

Ausgabeaufschlag in % vom Anteilwert: 

(zugunsten der Vertriebsstellen) 

Anteilklasse LAC 

Anteilklasse H 

Anteilklasse I 

bis zu 3 %  

bis zu 3 %  

0 % 

 

 

 
Rücknahmeabschlag in % vom Anteilwert: 

(zugunsten des Fonds) 

 
Derzeit nicht vorgesehen 

 

 

Anteilwertberechnung:       Täglich an jedem Bewertungstag2
 

Verwaltungsvergütung:        bis zu 2,05 % p. a.3, 4
 

(einschl. Vergütung für den Anlageberater und 

für etwaige Vertriebsstellen in % des 

Nettofondsvermögens) 

 

Fondsmanagementvergütung:        bis zu 0,03 % p.a.4 

(in % des Nettofondsvermögens,  

in der Verwaltungsvergütung enthalten) 

 

Anlageberatungsvergütung:        bis zu 1,95 % p.a.4 

(in % des Nettofondsvermögens; 

in der Verwaltungsvergütung enthalten) 

 

 

 
 

1  Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, im Einzelfall auch kleinere Zeichnungsbeträge anzunehmen. 

²  Bewertungstag ist jeder Bankarbeitstag, der zugleich Börsentag in Luxemburg, Frankfurt am Main und Hamburg ist. Keine Bewertungstage sind: 
Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Maifeiertag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Luxemburger Nationalfeiertag, Maria Himmelfahrt, Tag der 
Deutschen Einheit, Reformationstag, Allerheiligen, Heiligabend, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag und Silvester. 

3   Die Gebühr für die Verwaltungsgesellschaft beträgt jedoch mindestens EUR 20.000,00 pro angefangenem Kalenderjahr und zzgl. EUR 5.000,00 pro 
angefangenem Kalenderjahr für jede neue Anteilklasse. Die Angaben verstehen sich zuzüglich. einer ggf. anfallenden Mehrwertsteuer. 

4  Diese Vergütung wird pro rata monatlich nachträglich auf Basis des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens an jedem Bewertungstag berechnet 
und ausgezahlt. Sie versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.  
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Performance-Gebühr: Anteilklasse H Die Verwaltungsgesellschaft erhält zusätzlich eine 
leistungsabhängige Vergütung („Performance  

Fee“), welche auf Basis des Nettoinventarwertes 

der betreffenden Anteilklasse täglich berechnet 

und zurückgestellt wird. Sollte zum Ende eines 

jeweiligen Quartals (Betrachtungszeitraum) eine 

Performance Fee angefallen sein, so wird diese 

festgeschrieben und am Ende des Geschäftsjahres 

ausbezahlt. 

 

Die Performance Fee für die entsprechende 

Anteilklasse wird nur erhoben, wenn der 

Nettoinventarwert der betreffenden Anteilklasse, 

welche für die Berechnung einer Performance Fee 

herangezogen wird, die gültige High Watermark 

übersteigt. Die gültige High Watermark ist der 

historische Höchststand aller Anteilswerte an den 

12 vorausgegangenen Quartalsenden. Der 

Nettoinventarwert der Anteilklasse wird dabei um 

etwaige Ausschüttungen im Betrachtungszeitraum 

bereinigt. 

 

Ist am Berechnungstag der Nettoinventarwert der 

betreffenden Anteilklasse (vor Abzug der 

Performance Fee) größer als die gültige High  

Watermark, so wird auf die positive Differenz 

zwischen dem Nettoinventarwert der Anteilklasse 

und der gültigen High Watermark eine 

Performance Fee in Höhe von 10 % gezahlt. Die 

Berechnung der Performance Fee erfolgt dabei auf 

Basis des Durchschnitts der börsentäglich 

errechneten Inventarwerte der Beobachtungs-

periode. 

 

Eine Rückerstattung dieser  Performance Fee kann 

nicht geltend gemacht werden, wenn der 

Nettoinventarwert nach Belastung der 

Performance Fee wieder fällt. 

Anteilklasse I Darüber hinaus kann die Verwaltungsgesellschaft 

aus dem Fondsvermögen ein jährliches 

Erfolgshonorar erhalten. Dieses beläuft sich auf 

10 % des Betrages, um den die prozentuale 

Anteilwertentwicklung des Fonds die  prozentuale  

Wertentwicklung des MSCI World in EUR am 

Ende eines Geschäftsjahres übersteigt. Der 

Vergütungsanspruch besteht jedoch nur für den 

Teil der übersteigenden Wertentwicklung - 

beschränkt auf die positive Jahresperformance -, 

die nicht bereits in einem der vorherigen Jahre 

vergütet wurde (High Water Mark). Finden 

Ausschüttungen gemäß Artikel 20 dieses 

Verwaltungsreglements statt, wird der Anteilwert 

zur Ermittlung des Vergütungs- anspruchs um den 

Betrag der Ausschüttungen korrigiert. 

 Die erfolgsabhängige Vergütung wird im Rahmen 

vorstehender Bestimmungen an jedem 

Bewertungstag ermittelt und, soweit ein 

Vergütungsanspruch besteht, im Fonds 

zurückgestellt. Die zurückgestellte Vergütung 

kann dem Fondsvermögen am Ende jedes 

Geschäftsjahres durch die Verwaltungs-

gesellschaft entnommen werden. 

 Der Vergleichsstichtag ist jeweils der letzte 

Stichtag an dem die Performance-Gebühr belastet 

wurde. 
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Verwahrstellenvergütung: bis zu 0,05 % p.a. des Nettoinventarwertes,  

(in % des Nettofondsvermögens) mindestens jedoch EUR 1000,- pro Monat5 
 

Register- und Transferstellenvergütung EUR 325,00 pro Monat und ISIN 

Fondswährung: Euro 

 

Ende des Geschäftsjahres: 31. Dezember 
- erstmals 31. Dezember 2016 

- erster geprüfter Jahresbericht 31. Dezember 2016 

- erster Halbjahresbericht 30. Juni 2016 

 

Änderung des Geschäftsjahres ab 2018 auf: 30. Juni 
- erstmals 30. Juni 2018 

- erster geprüfter Jahresbericht 30. Juni 2018 

(mit geändertem Geschäftsjahr)   

- erster Halbjahresbericht 31. Dezember 2018 

(mit geändertem Geschäftsjahr 

 

 

Verwendung der Erträge: Anteilklasse LAC 

Anteilklasse H 

Anteilklasse I 

Ausschüttung 

Ausschüttung 

Ausschüttung 

 

Anteilstückelung: Globalzertifikate 

 
 

Vertriebsländer: Luxemburg, Deutschland 

 

 

Wertpapierkennnummer Anteilklasse LAC A143AL 

 Anteilklasse H A143AM 

 Anteilklasse I A143AN 

 

ISIN Anteilklasse LAC LU1315150497 

 Anteilklasse H LU1315150901 

 Anteilklasse I LU1315151032 

 

Performance (Wertentwicklung):  Eine Übersicht über die Wertentwicklung des Fonds ist in den „wesentlichen 

Anlegerinformationen“ enthalten. Aus der bisherigen Wertentwicklung lassen sich 

keine Aussagen über die zukünftigen Ergebnisse des Fonds ableiten.  

 

Veröffentlichung:  Das Verwaltungsreglement des Fonds wurde erstmals am 08. Januar 2016 beim 

Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt. Eine entsprechende 

Hinterlegungsnotiz wurde erstmals am 11. Januar 2016 im Mémorial C veröffentlicht. 

Das Verwaltungsreglement wurde letztmalig am 1. Juli 2018 geändert und ein 

Hinweis auf die Hinterlegung im RESA veröffentlicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Die Vergütung wird auf der Grundlage des Netto-Fondsvermögens an halbjährigen Fixierungsterminen (30. Juni und 31. Dezember) 
ermittelt und bis zum nächsten Fixierungstermin festgeschrieben. Die Vergütung wird vierteljährlich nachträglich an die Verwahrstelle 

ausgezahlt. Sie versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. 
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Management und Verwaltung 

 

Verwaltungsgesellschaft 

HANSAINVEST 

Hanseatische Investment-GmbH 

Postfach 60 09 45 

22209 Hamburg 

 

Hausanschrift: 

Kapstadtring 8 

22297 Hamburg 

 

Handelsregister B 12 891 

Amtsgericht Hamburg 

 

Telefon: (040) 300 57- 62 96 

Fax: (040) 300 57- 61 42 

E-Mail: service@hansainvest.de 

www.hansainvest.de 

 

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 

EUR 10.500.000,00 

 

Gesellschafter 

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund 

IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg 

 

Geschäftsführung 

Nicholas Brinckmann 

(zugleich Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) 

 

Marc Drießen 

(zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) 

 

Dr. Jörg W. Stotz 

(zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der 

SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH und der HANSAINVEST Real Assets GmbH) 

 

Aufsichtsrat 

Martin Berger (Vorsitzender), 

Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg  

(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) 

 

Dr. Karl-Josef Bierth 

Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg  

(zugleich stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg) 

 

Thomas Gollub 

Berater der Aramea Asset Management AG 

 

Prof. Dr. Stephan Schüller 

 

Dr. Thomas A. Lange 

Vorstandsvorsitzender der National-Bank AG, Essen 
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Prof. Dr. Harald Stützer 

Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn 
 

Verwahrstelle 

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg 

1c, rue Gabriel Lippmann 

L-5365 Munsbach  

 

Register- und Transferstelle 

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg 

1c, rue Gabriel Lippmann 

L-5365 Munsbach  

 

Fondsmanager 

SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH 

Kapstadtring 8 

D-22297 Hamburg 

 

Anlageberater 

HAC VermögensManagement AG 

Osterbekstraße 90a 

D-22083 Hamburg 

  

Vertriebsgesellschaft (Initiator) 

HAC VermögensManagement AG 

Osterbekstraße 90a 

D-22083 Hamburg 

 

Wirtschaftsprüfer 

PricewaterhouseCoopers Société coopérative 

2, rue Gerhard Mercator 

L-2182 Luxemburg 

 

Zahlstellen 

Luxemburg (Hauptzahlstelle) 

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg 

1c, rue Gabriel Lippmann 

L-5365 Munsbach  

 

 

Bundesrepublik Deutschland (Zahl- und Informationsstelle) 

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG  

Kaiserstraße 24 

D-60311 Frankfurt am Main  
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Verwaltungsreglement 

 

Artikel 1 - Der Fonds 

 

1. Der Marathon Stiftungsfonds (der „Fonds“) wurde nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg 

als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) in der Form eines 

Sondervermögens (fonds commun de placement) durch die WARBURG INVEST LUXEMBOURG 

S.A. aufgelegt und wird seit dem 1. Juli 2018 durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-

Gesellschaft mbH (die „Verwaltungsgesellschaft“) im Wege des grenzüberschreitenden 

Dienstleistungsverkehrs verwaltet.  

 

2. Das Nettovermögen des Fonds muss innerhalb von 6 Monaten nach Genehmigung mindestens den 

Gegenwert von EUR 1.250.000,00 erreichen. 

 

3. Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilinhaber, der Verwaltungsgesellschaft und der 

Verwahrstelle sind in dem Verwaltungsreglement geregelt, das von der Verwaltungsgesellschaft erstellt 

wird. 

 

Durch den Kauf eines Anteils erkennt jeder Anteilinhaber das Verwaltungsreglement sowie alle 

Änderungen desselben an. 

 

Artikel 2 - Die Verwaltung des Fonds 

 

1. Verwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH, eine 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit Sitz in Kapstadtring 8,  D-22297 

Hamburg. 

 

2. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds im eigenen Namen, jedoch ausschließlich im Interesse 

und für gemeinschaftliche Rechnung der Anteilinhaber. Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich auf die 

Ausübung aller Rechte, welche unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögenswerten des Fonds 

zusammenhängen. 

 

3. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik unter Berücksichtigung der gesetzlichen und 

vertraglichen Anlagebeschränkungen fest. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann eines 

oder mehrere seiner Mitglieder sowie sonstige natürliche oder juristische Personen mit der Ausführung 

der täglichen Anlagepolitik betrauen. 

 

4. Bei der Anlage des Fondsvermögens kann sich die Verwaltungsgesellschaft von einem Fondsmanager 

unterstützen lassen und die Anlageverwaltung ganz oder teilweise auf diesen übertragen. Der 

Fondsmanager wird von der Verwaltungsgesellschaft bestellt. Im Falle der Bestellung eines 

Fondsmanagers durch die Verwaltungsgesellschaft findet dies Erwähnung im Verkaufsprospekt. 

 

Aufgabe des Fondsmanagers ist insbesondere die eigenständige tägliche Umsetzung der Anlagepolitik 

des Fonds und die Führung der Tagesgeschäfte der Vermögensverwaltung sowie anderer damit 

verbundener Dienstleistungen unter der Aufsicht, Verantwortung und Kontrolle der 

Verwaltungsgesellschaft. Die Erfüllung dieser Aufgaben erfolgt unter Beachtung der Grundsätze der 

Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen des Fonds, wie sie in dem Verkaufsprospekt beschrieben 

sind, sowie der gesetzlichen Anlagebeschränkungen.  

 

Der Fondsmanager hat das Recht, sich auf eigene Kosten und Verantwortung von Dritten, insbesondere 

von verschiedenen Anlageberatern, beraten zu lassen. 
 

Artikel 3 - Die Verwahr- und Transferstelle 

 

1. Die Bestellung der Verwahr- und Transferstelle erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft. 

 

2. Einzige Verwahrstelle des Fonds ist die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung 
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Luxemburg mit Sitz in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, 

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 175937. Die Verwahrstelle ist 

eine Niederlassung der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am 

Main, ein deutsches Kreditinstitut mit Vollbanklizenz im Sinne des deutschen Gesetzes über das 

Kreditwesen (KWG) und im Sinne des Luxemburger Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor 

(in seiner aktuellsten Fassung). Diese ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter 

der Nummer HRB 108617 eingetragen. Sowohl Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG als auch ihre 

Niederlassung in Luxemburg werden durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

beaufsichtigt. Zusätzlich unterliegt die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung 

Luxemburg im Hinblick auf Liquidität, Geldwäsche und Markttransparenz der Commission de 

Surveillance du Secteur Financier (CSSF).  

 

Alle Rechte und Pflichten der Verwahrstelle werden durch die Niederlassung Luxemburg ausgeübt. Die 

Rechte und Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach dem Gesetz vom 17. Dezember 2010, den 

jeweiligen Rundschreiben und Verwaltungsanforderungen der CSSF, dem Verwahrstellenvertrag, 

diesem Verkaufsprospekt und diesem Verwaltungsreglement. 

 

3. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Verwahrstelle ehrlich, redlich, professionell,  

unabhängig und im Interesse des Fonds und seiner Anleger. 

4. Alle Wertpapiere und anderen Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle in Konten und 

Depots verwahrt, über die nur in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen 

Regelungen sowie den Bestimmungen des Verwaltungsreglements verfügt werden darf. Die 

Verwahrstelle kann unter ihrer Verantwortung Dritte, insbesondere andere Banken und 

Wertpapiersammelstellen, mit der Verwahrung von Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten 

beauftragen. 

 

5. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Verwahrstelle berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen 

 

- Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder eine frühere Verwahrstelle 

geltend zu machen; 

 

- wegen Vollstreckungsmaßnahmen Dritter Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn wegen 

eines Anspruchs vollstreckt wird, für den das Vermögen des jeweiligen Teilfonds nicht haftet. 

 

6. Die Verwahrstelle ist an Weisungen der Verwaltungsgesellschaft gebunden, sofern solche Weisungen 

nicht dem Gesetz, dem Verwaltungsreglement oder dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt des Fonds 

widersprechen. 

 

7. Die Verwahrstelle ist berechtigt, die Verwahrstellenbestellung jederzeit im Einklang mit dem jeweiligen 

Verwahrstellenvertrag zu kündigen. In diesem Falle ist die Verwaltungsgesellschaft  verpflichtet,  den 

Fonds gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements aufzulösen oder innerhalb von zwei Monaten mit 

Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Verwahrstelle zu bestellen; bis 

dahin wird die bisherige Verwahrstelle zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber ihren Pflichten als 

Verwahrstelle uneingeschränkt nachkommen. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft ist ebenfalls berechtigt, die Verwahrstellenbestellung jederzeit im 

Einklang mit dem jeweiligen Verwahrstellenvertrag zu kündigen. Eine derartige Kündigung hat 

notwendigerweise die Auflösung des Fonds gemäß Artikel 16 dieses Verwaltungsreglements zur Folge, 

sofern die Verwaltungsgesellschaft nicht zuvor eine andere Bank mit Genehmigung der zuständigen 

Aufsichtsbehörde zur Verwahrstelle bestellt hat, welche die gesetzlichen Funktionen der vorherigen 

Verwahrstelle übernimmt. 

 

8. Die Verwahrstelle darf keine Aufgaben in Bezug auf den Fonds oder die für den Fonds tätige 

Verwaltungsgesellschaft wahrnehmen, die Interessenkonflikte zwischen dem Fonds, den Anlegern des 

Fonds, der Verwaltungsgesellschaft sowie den Beauftragten der Verwahrstelle und ihr selbst schaffen 

könnten. Dies gilt nicht, wenn eine funktionale und hierarchische Trennung der Ausführung ihrer  

Aufgaben als Verwahrstelle von ihren potenziell dazu in Konflikt stehenden Aufgaben vorgenommen 

wurde und die potenziellen Interessenkonflikte ordnungsgemäß ermittelt, gesteuert, beobachtet und den 

Anlegern des Fonds gegenüber offengelegt werden. 
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Artikel 4 - Anlagepolitik, Anlagebeschränkungen 

 

1. Definitionen 

 

Es gelten folgende Definitionen: 

 

Drittstaat: Als  Drittstaat  im Sinne dieses Verwaltungsreglements gilt  jeder  Staat   Europas, 

der nicht Mitglied der Europäischen Union ist sowie jeder Staat Amerikas, Afrikas, 

Asiens oder Australiens und Ozeaniens. 

 

Geldmarktinstrumente:  Instrumente im Sinne von Artikel 3 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 

2008, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, liquide sind und deren 

Wert jederzeit genau bestimmt werden kann. 

 

OGA: Organismus für gemeinsame Anlagen. 

 

OGAW: Organismus   für   gemeinsame   Anlagen   in   Wertpapieren,   welcher der  Richtlinie 

2009/65/EG unterliegt. 

 
Wertpapiere: -Aktien und andere, Aktien gleichwertige Wertpapiere (Aktien) 

-Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel (Schuldtitel) 
-alle anderen marktfähigen Wertpapiere im Sinne von Artikel 2 der Großherzoglichen 

Verordnung vom 8. Februar 2008, die zum Erwerb von Wertpapieren durch 

Zeichnung oder Austausch berechtigen, mit Ausnahme der in nachfolgender Nr. 7 

dieses Artikels genannten Techniken und Instrumente. 
 

2. Anlagepolitik 
 

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern 

eingebrachten Anlagemittel. 

 

Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in den nachfolgend 

unter Absatz Nr. 3. genannten Instrumenten anzulegen. 

 

Die Anlagegrenzen von Wertpapieren, welche an einer Börse notiert oder auf einem geregelten Markt gehandelt 

werden, sind anwendbar, sofern die Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Staaten ohne  regulierten 

Markt haben oder die in solchen Staaten ansässig sind, durch Global Depository Receipts (GDRs) oder durch 

American Depository Receipts (ADRs) verbrieft sind, welche von Finanzinstituten erster Ordnung ausgegeben 

werden. ADRs werden von US-Banken ausgegeben und gefördert. Sie verleihen das Recht, Wertpapiere, die von 

Emittenten ausgegeben wurden und in einer US-Bank oder in einer Korrespondenzbank in den USA. hinterlegt 

sind, zu erhalten. GDRs sind Depotscheine, die von einer US-Bank, von einer europäischen Bank oder von einem 

anderen Finanzinstitut ausgegeben werden und die ähnliche Charakteristika aufweisen wie ADRs. ADRs und 

GDRs müssen nicht unbedingt in der gleichen Währung wie die zugrunde liegenden Wertpapiere ausgedrückt sein. 
 

Die Anlage des Fondsvermögens unterliegt den nachfolgenden allgemeinen Anlagerichtlinien und 

Anlagebeschränkungen. 

 
3. Anlagen des Fonds können aus folgenden Vermögenswerten bestehen: 
 

a) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem geregelten Markt gemäß Artikel 4, Ziffer 14 

der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente in ihrer geänderten 

Fassung notiert oder gehandelt werden; 

 

b) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem anderen Markt, der anerkannt, geregelt, für 

das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, in einem Mitgliedsstaat der 

Europäischen Union gehandelt werden; 

 

c) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zur 

amtlichen Notierung zugelassen sind oder dort auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, 

der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist; 
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d) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus Neuemissionen, sofern die Emissionsbedingungen die 

Verpflichtung enthalten, dass die Zulassung zum Handel auf einem geregelten Markt im Sinne der 

vorstehend unter Nr. 3. a) bis c) genannten Bestimmungen beantragt wird und die Zulassung spätestens  

vor Ablauf eines Jahres nach der Ausgabe erlangt wird; 

 

e) Anteilen von nach der Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen OGAW und / oder anderen OGA im Sinne 

von Artikel 1 Abs. 2 Buchstaben a) und b) der Richtlinie 2009/65/EG mit Sitz in einem Mitgliedsstaat 

der Europäischen Union oder einem Drittstaat, sofern 

 

- diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer behördlichen 

Aufsicht unterstellen, welche nach Auffassung der CSSF derjenigen nach dem 

Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit 

zwischen den Behörden besteht; 

 

- das Schutzniveau der Anteilinhaber der anderen OGA dem Schutzniveau der Anteilinhaber 

eines OGAW gleichwertig ist und insbesondere die Vorschriften für die getrennte 

Verwahrung des Fondsvermögens, die Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und 

Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der 

Richtlinie 2009/65/EG gleichwertig sind; 

 

- die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, 

die es erlauben, sich ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge 

und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden; 

 

- der OGAW oder dieser andere OGA, dessen Anteile erworben werden sollen, nach seinen 

Gründungsunterlagen insgesamt höchstens 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer  

OGAW oder anderer OGA anlegen darf; 

 

f) Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei 

Kreditinstituten, sofern das betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedsstaat der 

Europäischen Union hat oder, falls der Sitz des Kreditinstitutes sich in einem Drittstaat befindet, es 

Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der CSSF denjenigen des 

Gemeinschaftsrechtes gleichwertig sind; 

g) abgeleiteten Finanzinstrumenten, d. h. insbesondere Optionen und Futures sowie Tauschgeschäfte 

(Derivate), einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, die an einem der unter den 

Buchstaben a), b) und c) bezeichneten geregelten Märkte gehandelt werden, und / oder abgeleiteten 

Finanzinstrumenten, die nicht an einer Börse gehandelt werden (OTC-Derivate), sofern 

 

- es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne von Nr. 3. a) bis h) dieses Artikels des 

Verwaltungsreglementes, um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen 

handelt, in die der Fonds gemäß seinen Anlagezielen investieren darf; 

 

- die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer behördlichen Aufsicht 

unterliegende Institute der Kategorien sind, die von der CSSF zugelassen wurden und 

 

- die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren theoretischen Bewertung auf 

Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf Initiative des Fonds zum angemessenen Zeitwert 

veräußert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden können. 

 

h) Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt werden und nicht unter die 

vorstehend genannte Definition fallen, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente selbst 

Vorschriften über den Einlagen- und den Anlegerschutz unterliegt, und vorausgesetzt, sie werden 

 

- von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines 

Mitgliedstaats, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder der 

Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, im Falle eines Bundesstaates, einem 

Mitgliedsstaat der Föderation oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-

rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert 

oder 

 

- von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf den unter den vorstehenden 
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Buchstaben a), b) und c) bezeichneten geregelten Märkten gehandelt werden, oder 

 

- von einem Institut, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer 

behördlichen Aufsicht unterstellt ist, oder einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die 

nach Auffassung der CSSF mindestens so streng sind, wie die des Gemeinschaftsrechtes, 

unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert, oder 

 

- von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, die von der CSSF 

zugelassen wurde, sofern für Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den 

Anlegerschutz gelten, die denen des ersten, des zweiten oder des dritten Gedankenstrichs 

gleichwertig sind und sofern es sich bei dem Emittenten entweder um ein Unternehmen mit 

einem Eigenkapital von mindestens 10 Millionen Euro (EUR 10.000.000,00), das seinen 

Jahresabschluss nach den Vorschriften der vierten Richtlinie 78/660/EWG erstellt und 

veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder mehrere 

börsennotierte Gesellschaften  umfassenden Unternehmensgruppe für die Finanzierung 

dieser Gruppe zuständig ist, oder um einen Rechtsträger handelt, der die wertpapiermäßige 

Unterlegung von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten 

Kreditlinie finanzieren soll. 

 
4. Der Fonds kann darüber hinaus: 
 

a) bis zu 10 % seines Nettovermögens in anderen als den unter Nr. 3. genannten Wertpapieren und 

Geldmarktinstrumenten anlegen; 

 

b) in Höhe von bis zu 49 % seines Nettovermögens flüssige Mittel und ähnliche Vermögenswerte halten; 

 

c) Kredite für kurze Zeit bis zu einem Gegenwert von 10 % seines Nettovermögens aufnehmen. 

Deckungsgeschäfte im Zusammenhang mit dem Verkauf von Optionen oder dem Erwerb oder Verkauf 

von Terminkontrakten und Futures gelten nicht als Kreditaufnahme im Sinne dieser 

Anlagebeschränkung; 

 

d) Devisen im Rahmen eines Back-to-back-Geschäftes erwerben. 

 
5. Darüber hinaus wird der Fonds bei der Anlage seines Vermögens folgende Anlagebeschränkungen 

beachten: 
 

a) Der Fonds darf höchstens 10 % seines Nettovermögens in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein 

und desselben Emittenten anlegen. Der Fonds darf höchstens 20 % seines Nettovermögens in Einlagen 

bei ein und derselben Einrichtung anlegen. Dabei sind u.a. die weiteren Bestimmungen des 

Verwaltungsreglements zu  beachten. Das Ausfallrisiko der Gegenpartei bei Geschäften  des Fonds mit 

OTC-Derivaten darf 10 % seines Nettovermögens nicht überschreiten, wenn die Gegenpartei ein 

Kreditinstitut im Sinne von Nr. 3. f) ist. Für andere Fälle beträgt die Grenze maximal 5 % des 

Nettovermögens des Fonds. 
 

b) Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Emittenten, bei denen der Fonds jeweils 

mehr als 5 % seines Nettovermögens anlegt, darf 40 % des Wertes seines Nettovermögens nicht 

überschreiten. Diese Begrenzung findet keine Anwendung auf Einlagen und Geschäfte mit OTC- 

Derivaten, die mit Finanzinstituten getätigt werden, welche einer behördlichen Aufsicht unterliegen. 

 

Ungeachtet der einzelnen in Nr. 5. a) genannten Obergrenzen darf der Fonds bei ein und derselben 

Einrichtung höchstens 20 % seines Nettovermögens in einer Kombination aus 

 

- von dieser Einrichtung begebenen Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, 

- Einlagen bei dieser Einrichtung und / oder 

- der mit dieser Einrichtung gehandelten OTC-Derivate 

investieren. 

c) Die in Nr. 5. a) Satz 1 genannte Obergrenze beträgt höchstens 35 %, wenn die Wertpapiere oder 

Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen 

Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-
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rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, begeben 

oder garantiert werden. Sollte der Fonds die hier genannte Ausnahme in Anspruch nehmen findet sich 

eine entsprechende Regelung in der Anlagepolitik. 

 

d) Die in Nr. 5. a) Satz 1 genannte Obergrenze beträgt höchstens 25 % für bestimmte 

Schuldverschreibungen, wenn diese von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union begeben werden, das aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber 

dieser Schuldverschreibungen einer besonderen behördlichen Aufsicht unterliegt. Insbesondere müssen 

die Erträge aus der Emission dieser Schuldverschreibungen gemäß den gesetzlichen Vorschriften in 

Vermögenswerten angelegt werden, die während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die 

sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken und vorrangig für die beim Ausfall des 

Emittenten fällig werdende Rückzahlung des Kapitals und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind. 

 

Legt der Fonds mehr als 5 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen im Sinne des 

vorstehenden Unterabsatzes an, die von ein und demselben Emittenten begeben werden, so darf der 

Gesamtwert dieser Anlagen 80 % des Wertes des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. 

 

e) Die in Nr. 5. c) und d) genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden bei der Anwendung 

der in Nr. 5. b) vorgesehenen Anlagegrenze von 40 % nicht berücksichtigt. 

 

Die in Nr. 5. a), b), c) und d) genannten Grenzen dürfen nicht kumuliert werden; daher dürfen gemäß 

Nr.5. a), b), c) und d) getätigte Anlagen in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumente ein und desselben 

Emittenten oder in Einlagen bei diesem Emittenten oder in Derivaten desselben nicht 35 % des 

Nettovermögens des Fonds übersteigen. 

 

Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konsolidierten Abschlusses im Sinne der 

Richtlinie 83/349/EWG oder nach den anerkannten internationalen Rechnungslegungsvorschriften 

derselben Unternehmensgruppe angehören, sind bei der Berechnung der in diesen Buchstaben a) bis e) 

vorgesehenen Anlagegrenzen als ein einziger Emittent anzusehen. 

 

Der Fonds darf kumulativ bis zu 20 % seines Nettovermögens in Wertpapieren und 

Geldmarktinstrumenten ein und derselben Unternehmensgruppe anlegen. 

 

f) Unbeschadet der in nachfolgend Nr. 5. k), l) und m) festgelegten Anlagegrenzen betragen die in Nr. 5. a) 

bis e) genannten Obergrenzen für Anlagen in Aktien und / oder Schuldtiteln ein und desselben Emittenten 

höchstens 20 %, wenn es Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist, einen bestimmten, von der CSSF 

anerkannten Aktien- oder Schuldtitelindex nachzubilden. Voraussetzung hierfür ist, dass 

 

- die Zusammensetzung des Index hinreichend diversifiziert ist; 

- der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellt, auf den er sich bezieht; 

- der Index in angemessener Weise veröffentlicht wird. 

 

g) Die in Nr. 5. f) festgelegte Grenze beträgt 35 %, sofern dies aufgrund außergewöhnlicher 

Marktbedingungen gerechtfertigt ist, und zwar insbesondere auf geregelten Märkten, auf denen 

bestimmte Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente stark dominieren. Eine Anlage bis zu dieser 

Obergrenze ist nur bei einem einzigen Emittenten möglich. 
 

h) Unbeschadet der Bestimmungen gemäß Nr. 5. a) bis e) darf der Fonds nach dem Grundsatz der 

Risikostreuung bis zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten 

verschiedener Emissionen anlegen, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen 

Gebietskörperschaften oder von einem anderen Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen 

Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union angehören, begeben oder garantiert werden, vorausgesetzt, dass (i) solche Wertpapiere im Rahmen 

von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sind und (ii) in Wertpapieren aus ein 

und derselben Emission nicht mehr als 30 % des Nettovermögens des Fonds angelegt werden. 
 

i) Der Fonds darf höchstens 10 % seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW oder anderer OGA im 

Sinne von Nr. 3. e) anlegen 

 

j) Wenn der Fonds Anteile eines OGAW und / oder sonstigen OGA erworben hat, werden die Anlagewerte 

des betreffenden OGAW oder anderen OGA in Bezug auf die in Nr. 5. a) bis e) genannten Obergrenzen 

nicht berücksichtigt. 
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Erwirbt der Fonds Anteile anderer OGAW und /oder sonstiger OGA, die unmittelbar oder mittelbar von 

derselben Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die 

Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine 

wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, so darf die Verwaltungsgesellschaft oder 

die andere Gesellschaft für die Zeichnung oder den Rückkauf von Anteilen der anderen OGAW und / 

oder anderen OGA durch den Fonds keine Gebühren berechnen. Weiterhin darf es durch die Anlage in 

solche Zielfonds nicht zu einer Doppelbelastung mit Verwaltungs- bzw. Performancegebühren 

kommen. 

 

k) Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds darf für alle von ihr verwalteten Fonds stimmberechtigte Aktien 

nicht in einem Umfang erwerben, der es ihr erlaubt, auf die Verwaltung des Emittenten einen 

wesentlichen Einfluss auszuüben. 

 

l) Ferner darf der Fonds insgesamt nicht mehr als 

 

- 10 % der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben Emittenten; 

- 10% der Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten; 

- 25 % der Anteile ein und desselben OGAW und / oder anderen OGA; 

- 10 % der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten 

erwerben. 

Die im zweiten, dritten und vierten Gedankenstrich vorgesehenen Grenzen brauchen beim Erwerb 

nicht eingehalten zu werden, wenn sich der Bruttobetrag der Schuldverschreibungen oder der 

Geldmarktinstrumente oder der Nettobetrag der ausgegebenen Anteile zum Zeitpunkt des Erwerbs 

nicht berechnen lässt. 

 

m) Die vorstehenden Bestimmungen gemäß Nr. 5. k) und l) sind nicht anwendbar im Hinblick auf: 

 

aa) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 

oder dessen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden; 

bb)     Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Drittstaat begeben oder garantiert werden;  

cc)      Wertpapiere   und   Geldmarktinstrumente,   die   von   internationalen   Organismen     öffentlich- 
rechtlichen Charakters begeben werden, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union angehören; 

 

dd)  Aktien von Gesellschaften, die nach dem Recht eines Staates errichtet  wurden,  der  kein  

Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, sofern (i) eine solche Gesellschaft ihr Vermögen 

hauptsächlich in Wertpapieren von Emittenten aus diesem Staat anlegt, (ii) nach dem Recht 

dieses Staates eine Beteiligung des Fonds an dem Kapital einer solchen Gesellschaft den einzig 

möglichen Weg darstellt, um Wertpapiere von Emittenten dieses Staates zu erwerben und (iii) 

diese Gesellschaft im Rahmen ihrer Vermögensanlage die Anlagebeschränkungen gemäß 

vorstehend Nr. 5. a) bis e) und Nr. 5. i) bis l) beachtet. 

 

n) Der Fonds darf keine Edelmetalle oder Zertifikate hierüber erwerben. 
 

o) Der Fonds darf nicht in Immobilien anlegen, wobei Anlagen in immobiliengesicherten Wertpapieren oder 

Zinsen hierauf oder Anlagen in Wertpapieren, die von Gesellschaften ausgegeben werden, die in 

Immobilien investieren und Zinsen hierauf zulässig sind. 

 

p) Zulasten des Fondsvermögens dürfen keine Kredite oder Garantien für Dritte ausgegeben werden, wobei 

diese Anlagebeschränkung den Fonds nicht daran hindert, sein Nettovermögen in nicht voll einbezahlten 

Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder anderen Finanzinstrumente im Sinne von oben Nr. 3. e), g) 

und h) anzulegen, vorausgesetzt, der Fonds verfügt über ausreichende Bar- oder sonstige flüssige Mittel, 

um dem Abruf der verbleibenden Einzahlungen gerecht werden zu können; solche Reserven dürfen nicht 

schon im Rahmen des Verkaufs von Optionen berücksichtigt sein. 
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q) Leerverkäufe von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder anderen in oben Nr. 3. e), g) und h) 

genannten Finanzinstrumenten dürfen nicht getätigt werden. 

 
6. Unbeschadet hierin enthaltener gegenteiliger Bestimmungen 
 

a)   braucht der Fonds die in vorstehend Nr. 3. bis 5. vorgesehenen Anlagegrenzen bei der Ausübung von 

Zeichnungsrechten, die an Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die er in seinem Fondsvermögen 

hält, geknüpft sind, nicht einzuhalten; 

 

b)   muss der Fonds dann, wenn diese Bestimmungen aus Gründen, die außerhalb der Macht des Fonds 

liegen, oder aufgrund von Zeichnungsrechten überschritten werden, vorrangig danach streben, die 

Situation im Rahmen seiner Verkaufstransaktionen unter Berücksichtigung der Interessen seiner 

Anteilinhaber zu bereinigen; 

 

c)   in dem Fall, in dem ein Emittent eine Rechtseinheit mit mehreren Teilfonds bildet, bei der die Aktiva 

eines Teilfonds ausschließlich den Ansprüchen der Anleger dieses Teilfonds gegenüber sowie 

gegenüber den Gläubigern haften, deren Forderung anlässlich der Gründung, der Laufzeit oder der 

Liquidation des Teilfonds entstanden ist, ist jeder Teilfonds zwecks Anwendung der Vorschriften über 

die Risikostreuung in Nr. 5. a) bis g) sowie Nr. 5. i) und j) als eigenständiger Emittent anzusehen; 

 

d)   der Fonds kann für eine Frist von sechs Monaten ab Genehmigung von den in vorstehend Nr. 5. a) bis 

j) vorgesehenen Anlagegrenzen abweichen, muss dabei aber auf die Einhaltung des Grundsatzes der 

Risikostreuung achten. 

 

Der Verwaltungsrat des Fonds ist berechtigt, zusätzliche Anlagebeschränkungen aufzustellen, sofern dies 

notwendig ist, um den gesetzlichen und verwaltungsrechtlichen Bestimmungen in Ländern, in denen die 

Anteile des Fonds angeboten oder verkauft werden, zu entsprechen. 

 
7. Techniken und Instrumente 
 

a) Allgemeine Bestimmungen 

 

Zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios oder zum Laufzeiten- oder Risikomanagement 

des Portfolios, kann der Fonds Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente unter Einhaltung der 

anwendbaren Gesetze, Vorschriften und CSSF-Rundschreiben einsetzen. 

 

Beziehen sich diese Transaktionen auf den Einsatz von Derivaten, so müssen die Bedingungen und Grenzen 

mit den Bestimmungen von vorstehenden Nr. 3. bis 6. dieses Artikels im Einklang stehen. Des Weiteren sind 

die Bestimmungen von nachstehender Nr. 8. dieses Artikels betreffend Risikomanagementverfahren zu 

berücksichtigen. 

 

Unter keinen Umständen darf der Fonds bei den mit Derivaten sowie sonstigen Techniken und Instrumenten 

verbundenen Transaktionen von den im Verkaufsprospekt genannten Anlagezielen abweichen. 

 

Alle Erträge, die sich aus den Techniken und Instrumenten für eine effiziente Portfolioverwaltung ergeben, 

abzüglich direkter und indirekter operationeller Kosten, müssen an den Fonds gezahlt werden. 

 

Das Ausfallrisiko der Gegenpartei von Techniken und Instrumenten zur effizienten Portfolioverwaltung muss 

zusammen mit dem Ausfallrisiko der Gegenpartei bei Geschäften mit OTC-Derivaten die oben in der 

vorstehenden Nr. 5 a) Satz 3 genannte Gegenparteigrenze in Höhe von 5% bzw. 10% einhalten. 

Insbesondere können Kosten und Gebühren für die Dienstleister des Fonds sowie für andere Mittelspersonen, 

die Dienstleistungen im Zusammenhang mit anderen effizienten Portfolio-Management-Techniken  

erbringen, als übliche Entschädigung für ihre Dienstleistungen anfallen. Derartige Gebühren können als 

Prozentsatz der durch die Anwendung effizienter Portfolio-Management-Techniken und Instrumente erzielten 

Nettoeinkünfte den jeweiligen Teilfonds berechnet werden. Informationen zu den direkten und indirekten 

operationellen Kosten und Gebühren, die in diesem Zusammenhang anfallen können und über die Identität 

der Parteien, an welche solche Kosten und Gebühren gezahlt werden – sowie jegliche Beziehung dieser 

Parteien zu der Verwahrstelle oder ggf. dem Investment Manager – werden in dem Jahresbericht des Fonds 

enthalten sein. 

 

Spezielle Bestimmungen zu einzelnen Instrumenten sind nachfolgend aufgeführt. 
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b) Wertpapierleihe 

Der Fonds kann im Rahmen der Wertpapierleihe als Leihgeber auftreten, wobei solche Geschäfte mit den 

Regeln der CSSF-Rundschreiben 08/356 und 11/512 sowie den nachfolgenden Regeln im Einklang stehen 

müssen: 
 

aa)  Der Fonds darf Wertpapiere entweder unmittelbar  oder  mittelbar  verleihen  durch  

Zwischenschaltung eines standardisierten Wertpapierleihesystems, das von einer anerkannten 

Clearinginstitution organisiert wird, oder durch Zwischenschaltung eines 

Wertpapierleihesystems, das von einem Finanzinstitut organisiert wird, das Aufsichtsregeln 

unterliegt, die die CSSF als gleichwertig mit denen vom Gemeinschaftsrecht vorgeschriebenen 

ansieht, und das auf solche Geschäfte spezialisiert ist. 

In jedem Fall muss der Leihnehmer Aufsichtsregeln unterliegen, die die CSSF als gleichwertig mit 

denen vom Gemeinschaftsrecht vorgeschriebenen ansieht. 

bb)  Der Fonds hat darauf zu achten, dass der Umfang der Wertpapierleihegeschäfte auf einem 

angemessenen Niveau bleibt und darf Wertpapierleihgeschäfte nur abschließen, wenn die 

übertragenen Wertpapiere gemäß den Vertragsbedingungen jederzeit zurückübertragen und alle 

eingegangenen Wertpapierleihvereinbarungen jederzeit beendet werden können. 

cc)  Das Nettoengagement eines Fonds, d. h. das Engagement eines Fonds abzüglich erhaltener 

Sicherheiten gegenüber ein und derselben Partei aus einem oder mehreren 

Wertpapierleihegeschäften und / oder den nachstehend unter c) beschriebenen 

Wertpapierpensionsgeschäften muss bei der in Nr. 5. b) genannten 20%-Grenze mitberücksichtigt 

werden. 

dd)  Die Wertpapierleihe darf jeweils 50 % des Gesamtwertes des Wertpapierportfolios eines Fonds    

nicht überschreiten. 

ee)   Die Wertpapierleihe darf 30 Tage nicht überschreiten. 

ff)   Die unter den Punkten (dd) und (ee) genannten Beschränkungen gelten nicht, sofern dem Fonds 

das Recht zusteht, den Wertpapierleihevertrag zu jeder Zeit zu kündigen und die Rückerstattung 

der verliehenen Wertpapiere zu verlangen. 

 
c) Wertpapierpensionsgeschäfte 

Der Fonds kann nebenbei Wertpapierpensionsgeschäfte eingehen, die darin bestehen, Wertpapiere zu 

kaufen und zu verkaufen. Dabei hat der Fonds darauf zu achten, dass er jederzeit den vollen Geldbetrag 

zurückfordern oder das Wertpapierpensionsgeschäft entweder in aufgelaufener Gesamthöhe oder zu einem 

Mark-to-Market- Wert beenden kann. Trifft der Fonds in diesem Zusammenhang die Vereinbarung, das 

Wertpapierpensionsgeschäft zu einem Mark-to-Market-Wert zu beenden, wird der Mark-to-Market-Wert 

des Wertpapierpensionsgeschäftes zur Berechnung des Nettoinventarwertes herangezogen. 

 

Der Fonds kann als Verkäufer oder als Käufer im Rahmen von Wertpapierpensionsgeschäften sowie in 

einer Serie von Wertpapierpensionsgeschäften auftreten. Seine Beteiligung an derartigen Geschäften 

unterliegt jedoch den folgenden Bedingungen: 
 

aa)  Der Fonds darf Wertpapierpensionsgeschäfte nur abschließen, wenn die dem Geschäft 

zugrundeliegenden und übertragenen Wertpapiere gemäß den Vertragsbedingungen jederzeit 

zurückgefordert und das vereinbarte Geschäft jederzeit beendet werden kann. 

bb)     Der Fonds darf Wertpapiere über ein Wertpapierpensionsgeschäft nur kaufen oder verkaufen,     

wenn die Gegenpartei Aufsichtsregeln unterliegt, die die CSSF als gleichwertig mit denen vom 

Gemeinschaftsrecht vorgeschriebenen ansieht. 

cc)  Während der Laufzeit eines Wertpapierpensionsgeschäftes darf der Fonds die 

gegenständlichen Wertpapiere nicht verkaufen, bevor nicht das Rückkaufrecht durch die 

Gegenseite ausgeübt oder die Rückkauffrist abgelaufen ist. 

dd) Da der Fonds sich Rücknahmeanträgen auf eigene Anteile gegenübersieht, muss er 

sicherstellen, dass seine Positionen im Rahmen von Wertpapierpensionsgeschäften ihn zu 

keiner Zeit daran hindern, seinen Rücknahmeverpflichtungen nachzukommen. 

 

ee) Folgende Wertpapiere können über ein Wertpapierpensionsgeschäft vom Fonds gekauft werden: 
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(i) Bankzertifikate mit kurzer Laufzeit oder Geldmarktinstrumente gemäß der Definition durch 

die Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007 zur Durchführung der Richtlinie 85/611/EWG 

des Rates zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte 

OGAW im Hinblick auf die Erläuterung gewisser Definitionen; 

(ii) Schuldverschreibungen, die von einem Mitgliedstaat der OECD oder seinen 

Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Einrichtungen 

gemeinschaftsrechtlicher, regionaler oder weltweiter Natur begeben oder garantiert werden; 

(iii) Aktien oder Anteile, die von Geldmarktfonds begeben werden, die einen täglichen 

Nettoinventarwert berechnen und mit einem AAA oder gleichwertigen Rating bewertet sind; 

(iv) Schuldverschreibungen, die von nicht staatlichen Emittenten begeben werden und eine 

angemessene Liquidität bieten; und 

(v) Aktien, die an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 

einer Wertpapierbörse eines Mitgliedstaates der OECD notiert sind oder gehandelt werden, 

wenn diese in einem wichtigen Index enthalten sind. 

ff)  Diese Wertpapiere müssen der Anlagepolitik des  Fonds  entsprechen  und  zusammen  mit  den  

anderen im Portfolio des Fonds befindlichen Wertpapieren grundsätzlich die  

Anlagebeschränkungen des Fonds einhalten. 

gg)  Das Nettoengagement eines Fonds, d. h. das Engagement eines Fonds abzüglich erhaltener 

Sicherheiten gegenüber ein und derselben Partei aus einem oder mehreren 

Wertpapierleihegeschäften und / oder den nachstehend unter c) beschriebenen 

Wertpapierpensionsgeschäften  muss  bei   der  in Nr.  5.  b)  genannten   20%-Grenze  mit 

berücksichtigt werden. 

 

Wertpapierpensionsgeschäfte werden voraussichtlich nur gelegentlich eingegangen werden. 
 

8. Derivate 
 

Der Fonds kann gemäß der jeweiligen im Verkaufsprospekt näher beschriebenen Anlagepolitik Derivate zur 

Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. 

 

Der Fonds kann in jeglichen Derivaten investieren, die von Vermögensgegenständen, die für den Fonds erworben 

werden dürfen, oder von Finanzindizes, Zinssätzen, Wechselkursen oder Währungen abgeleitet  sind.  Hierzu 

zählen insbesondere Optionen, Finanzterminkontrakte und Swaps sowie Kombinationen hieraus. Diese können 

nicht nur zur Absicherung genutzt werden, sondern können einen Teil der Anlagestrategie des Fonds darstellen. 

 

Die Bedingungen und Grenzen müssen insbesondere mit den Bestimmungen der vorstehenden Nr. 3 g), Nr. 3 

sowie dieser Nr. 8 im Einklang stehen. Insbesondere sind die Bestimmungen betreffend Risikomanagement- 

Verfahren bei Derivaten zu berücksichtigen. 

 
 

9. Sicherheiten und Wiederanlage von Sicherheiten 
 

Im Zusammenhang mit OTC-Derivaten-Geschäfte und Techniken und Instrumenten zur effizienten 

Portfolioverwaltung kann die Verwaltungsgesellschaft im Rahmen der in diesem Abschnitt festgelegten Strategie 

Sicherheiten erhalten, um ihr Gegenparteirisiko zu reduzieren. Der vorliegende Abschnitt legt die von der 

Verwaltungsgesellschaft für den Fonds angewandte Strategie zur Verwaltung von Sicherheiten fest. 

 

Sämtliche Vermögenswerte, die von der Verwaltungsgesellschaft im Zusammenhang mit den Techniken und 

Instrumenten zu einer effizienten Portfolioverwaltung (Wertpapierleihe und Wertpapierpensionsgeschäfte)  

erhalten werden, sind als Sicherheiten im Sinne dieses Abschnittes anzusehen. 

 

a) Allgemeine Regelungen 
Sicherheiten, die von der Verwaltungsgesellschaft für den Fonds erhalten werden, können dazu benutzt 

werden, das Gegenparteirisiko zu reduzieren, dem die Verwaltungsgesellschaft ausgesetzt ist,  wenn diese 

die in den anwendbaren Gesetzen, Vorschriften und in den von der CSSF erlassenen Rundschreiben 

aufgelisteten Anforderungen insbesondere hinsichtlich Liquidität, Bewertung, Qualität in Bezug auf die 

Zahlungsfähigkeit von Emittenten, Korrelation, Risiken in Bezug auf die Verwaltung von Sicherheiten 

und Durchsetzbarkeit erfüllt. 
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b) Zulässige Sicherheiten 

Zusätzlich sind Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte, umgekehrten Pensionsgeschäfte und  

Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) in einer der folgenden Formen zu 

stellen: 

 

a. liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß 

Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes 

Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten 

ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen 

Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, 

regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen; 

 

b. Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden OGA, der täglich einen 

Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares 

Rating verfügt, 

 

c. Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Punkten 

aufgeführten Anleihen/Aktien anlegt, 

 

d. Anleihen, die von erstklassigen Emittenten mit angemessener Liquidität begeben oder 

garantiert werden, oder 

 

e. Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an 

einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese 

Aktien in einem anerkannten  Index enthalten sind. 
 

c) Umfang der Sicherheiten 
Die Verwaltungsgesellschaft wird den erforderlichen Umfang von Sicherheiten für OTC-Derivate- 

Geschäfte und Techniken und Instrumente zur effizienten Portfolioverwaltung für den Fonds je nach der 

Natur und den Eigenschaften der ausgeführten Transaktionen, der Kreditwürdigkeit und Identität der 

Gegenparteien sowie der jeweiligen Marktbedingungen festlegen. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann bei Geschäften mit OTC Derivaten und bei umgekehrten 

Pensionsgeschäften zur Reduzierung des Gegenparteirisikos Sicherheiten erhalten. Im Rahmen ihrer 

Wertpapierleihgeschäfte muss die Verwaltungsgesellschaft Sicherheiten erhalten, deren Wert für die 

Dauer der Vereinbarung mindestens 90% des Gesamtwertes der verliehenen Wertpapiere entspricht 

(unter Berücksichtigung von Zinsen, Dividenden, sonstigen möglichen Rechten und eventuell 

vereinbarten Abschlägen bzw. Mindesttransferbeträgen). 

 
d) Strategie zu Bewertungsabschlägen (Haircut-Strategie) 

Erhaltene Sicherheiten werden auf bewertungstäglicher Basis und unter Anwendung von zur Verfügung 

stehenden Marktpreisen sowie unter Berücksichtigung angemessener Bewertungsabschläge, die von der 

Verwaltungsgesellschaft für jede Vermögensart des Fonds auf Grundlage der Haircut-Strategie der 

Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden, bewertet. Diese Strategie berücksichtigt mehrere Faktoren in 

Abhängigkeit von den erhaltenen Sicherheiten, wie etwa die Bonität der Gegenpartei, Fälligkeit, 

Währung und Preisvolatilität der Vermögenswerte. Grundsätzlich wird ein Bewertungsabschlag  

(Haircut) nicht auf entgegengenommene Barsicherheiten angewandt, sofern diese Barsicherheiten auf  die 

Fondswährung lauten. Derzeit werden nur Barmittel in Fondswährung als Sicherheiten akzeptiert. 

 
e) Wiederanlage von Sicherheiten 

- Unbare Sicherheiten (Non-Cash Collateral) 

Von der Verwaltungsgesellschaft für den Fonds entgegengenommene unbare Sicherheiten (Non- 

Cash Collateral) sollten nicht veräußert, neu angelegt oder verpfändet werden 

- Barsicherheiten (Cash Collateral) 

Von der Verwaltungsgesellschaft für den Fonds entgegengenommene Barsicherheiten (Cash 

Collateral) dürfen gemäß den Vorschriften des luxemburgischen Gesetzes und den anwendbaren 

Vorschriften insbesondere der ESMA Leitlinien 2012/832, die durch das CSSF-Rundschreiben 

13/559 implementiert wurden, nur in liquide Vermögenswerte investiert werden. 



- 44 -  

- Entgegengenommene Barsicherheiten (Cash Collateral) sollten nur 

- als Sichteinlagen bei Rechtsträgern gemäß Artikel 50 Buchstabe f der OGAW-Richtlinie 

angelegt werden; 

- in Staatsanleihen von hoher Qualität angelegt werden; 

- für Reverse-Repo-Geschäfte verwendet werden, vorausgesetzt, es handelt sich um Geschäfte mit 

Kreditinstituten, die einer Aufsicht unterliegen, und der OGAW kann den vollen aufgelaufenen 

Geldbetrag jederzeit zurückfordern; 

- in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur gemäß der Definition in den CESR’s Leitlinien 

zu einer gemeinsamen Definition für europäische Geldmarktfonds angelegt werden. 

 

Jede Wiederanlage von Barsicherheiten muss in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten hinreichend 

diversifiziert sein mit einer maximalen Exposure gegenüber einem bestimmten Emittenten von 20 % des 

Nettoinventarwertes des Fonds. 

 
10. Risikomanagementverfahren 
 

Im Rahmen des Fonds wird ein Risikomanagementverfahren eingesetzt, welches es der Verwaltungsgesellschaft 

ermöglicht, das mit den Anlagepositionen des Fonds verbundene Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, 

Kontrahentenrisiko, ihren jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil des Anlageportfolios sowie alle sonstigen 

Risiken, einschließlich operationellen Risiken, die für den Fonds von Bedeutung sind, jederzeit zu überwachen 

und zu messen. 

Im Hinblick auf OTC-Derivate wird der Fonds Verfahren einsetzen, die eine präzise und unabhängige Bewertung 

des Wertes der OTC-Derivate erlauben. Darüber hinaus stellt der Fonds im Hinblick auf Derivate sicher, dass das 

mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko entsprechend der im Verkaufsprospekt vorgesehenen Einklassifizierung 

zum Gesamtrisiko entspricht. Soweit Techniken und Instrumente für eine effiziente Portfolioverwaltung 

angewendet werden, trägt die Verwaltungsgesellschaft dafür Sorge, dass die Risiken, die sich daraus ergeben, 

durch das Risikomanagement im Hinblick auf den Fonds in angemessener Weise erfasst werden. 

 

Der Fonds darf als Teil seiner Anlagestrategie innerhalb der in vorstehend Nr. 5. e) dieses Artikels festgelegten 

Grenzen Anlagen in Derivaten tätigen, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte die Anlagegrenzen von vorstehend 

Nr. 5. a) bis e) dieses Artikels nicht überschreitet. Wenn der Fonds in indexbasierten Derivaten anlegt, müssen 

diese Anlagen nicht bei den Anlagegrenzen von vorstehend Nr. 5. a) bis e) dieses Artikels berücksichtigt werden. 

 

Ein Derivat, das in ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss hinsichtlich der 

Bestimmungen dieser Nr. 10. mitberücksichtigt werden. 

 
 

Artikel 5 - Anteile und Anteilklassen 

 

1. Anteile am Fonds werden durch Globalzertifikate verbrieft; ein Anspruch auf Auslieferung effektiver 

Stücke besteht nicht. Auf Wunsch des Anteilinhabers stellt die Verwaltungsgesellschaft 

Anteilbestätigungen über erworbene Anteile aus, die auch Bruchteile bis zu einem Tausendstel eines 

Anteils repräsentieren können. 

 

2. Alle Anteile haben grundsätzlich gleiche Rechte. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds verschiedene Anteilklassen nach Maßgabe des 

Verkaufsprospektes ausgeben, welche (i) einer bestimmten Ausschüttungspolitik, die nach 

Berechtigung oder Nichtberechtigung zur Ausschüttung unterscheidet und / oder (ii) einer bestimmten 

Gestaltung von Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag und / oder (iii) einer bestimmten 

Gebührenstruktur im Hinblick auf die Verwaltung oder Anlageberatung und / oder (iv) sonstigen 

Charakteristika, wie sie von Zeit zu Zeit von der Verwaltungsgesellschaft im Einklang mit den 

gesetzlichen Bestimmungen festgelegt werden, entsprechen. Alle Anteile sind vom Tage ihrer Ausgabe 

an in gleicher Weise an Erträgen, Kursgewinnen und am Liquidationserlös ihrer jeweiligen Anteilklasse 

beteiligt. 

 

3. Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie die Vornahme von Zahlungen auf Anteile erfolgen bei der 

Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie über jede Zahlstelle. 
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Artikel 6 - Ausgabe von Anteilen 

 

1. Die Ausgabe von Anteilen erfolgt zu dem nach Artikel 7 bestimmten Anteilwert zuzüglich eines 

Ausgabeaufgeldes von bis zu 3 % des Anteilwertes (Ausgabepreis). Der jeweils gültige Maximalsatz ist  

im Verkaufsprospekt angegeben. Das Ausgabeaufgeld wird zugunsten der Vertriebsstellen erhoben. 

 

2. Die Ausgabe von Anteilen erfolgt grundsätzlich an jedem in Artikel 7 dieses Verwaltungsreglements 

definierten Bewertungstag. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds jederzeit nach eigenem  

Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig 

beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der 

Anteilinhaber, zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz des Fonds, im Interesse der 

Anlagepolitik oder im Fall der Gefährdung der spezifischen Anlageziele des Fonds erforderlich 

erscheint. Aus den gleichen Gründen behält sich die Verwaltungsgesellschaft insbesondere das Recht 

vor, Zeichnungsanträge abzulehnen, welche mit den Praktiken des „Late Trading“ und/oder „Market 

Timing“ verbunden sind oder deren Antragsteller der Anwendung dieser Praktiken verdächtig sind. 

 

3. Der Erwerb von Anteilen erfolgt grundsätzlich zu einem zum Zeitpunkt der Erteilung des 

Zeichnungsantrages unbekannten Ausgabepreis des jeweiligen Bewertungstages gemäß Artikel 7 Abs. 

1 des Verwaltungsreglementes. Zeichnungsanträge, welche bis spätestens 16:00 Uhr (Luxemburger 

Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden auf der 

Grundlage des Ausgabepreises des nächsten Bewertungstages abgerechnet. Zeichnungsanträge, welche 

nach 16:00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden auf der Grundlage des Ausgabepreises des 

übernächsten Bewertungstages abgerechnet. 

 

Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei weiteren Bewertungstagen nach dem entsprechenden 

Bewertungstag in der Fondswährung zahlbar. 

 

4. Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Verwahrstelle im Auftrag 

der Verwaltungsgesellschaft von der Verwahrstelle zugeteilt. 

 

5. Die Verwahrstelle wird auf nicht ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen unverzüglich 

zurückzahlen. 

 
 

Artikel 7 - Anteilwertberechnung 

 

1. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf Euro („Fondswährung“). Er wird unter Aufsicht der 

Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an einem Tag 

(„Bewertungstag“) und in einem Rhythmus berechnet, wie dies im Verkaufsprospekt Erwähnung findet, 

wobei diese Berechnung jedoch mindestens zweimal monatlich erfolgen muss. Die Berechnung erfolgt 

durch Teilung des Nettofondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen 

Anteile. 

 

2. Das Nettofondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: 

 

a) Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten 

Kurs bewertet. 

 

b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem anderen geregelten 

Markt gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements gehandelt werden, werden zu einem Kurs 

bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der 

Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu 

dem die Wertpapiere verkauft werden können. 

 

c) Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind oder falls für andere als die unter Buchstaben a) und 

b) genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt werden, werden diese Wertpapiere zum 

jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben 

und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt. 
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d) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen 

Rücknahmepreis bewertet. 

 

e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen 

geregelten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er 

gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen 

Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von 

Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt 

werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an  

den Börsen oder geregelten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom 

Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem 

Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die 

Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat in angemessener und 

vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. 

f) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen 

geregelten Markt gehandelt werden und eine ursprüngliche Restlaufzeit von weniger als 12 

Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich 

hierauf aufgelaufener Zinsen. Der Wert von Geldmarktinstrumenten mit einer ursprünglichen 

Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen wird auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch 

dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt. 

 

g) Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Festgelder mit einer 

Ursprungslaufzeit von mehr als 60 Tagen können mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet 

werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Finanzinstitut, welches die 

Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder 

Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs 

entspricht. 

 

h) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem 

angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem 

von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden Verfahren zu bestimmen ist. 

 

i) Alle nicht auf die Referenzwährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten 

Devisenmittelkurs in diese Referenzwährung umgerechnet. 
 

3. Sofern für den Fonds mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Abs. 2 des Verwaltungsreglements 

eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten: 

 

a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter Abs. 1. dieses Artikels aufgeführten Kriterien 

für jede Anteilklasse separat. 

 

b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der 

jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Nettofondsvermögens. Der Mittelabfluss 

aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen 

Anteilklasse am gesamten Wert des Nettofondsvermögens. 

 

c) Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der - ausschüttungsberechtigten - 

Anteile der Anteilklasse oder Anteilklassen um den Betrag der Ausschüttung. Falls im Fonds 

ausschüttungsberechtigte und nicht ausschüttungsberechtigte Anteilklassen ausgegeben werden, 

gilt im Fall einer Ausschüttung folgendes: Der prozentuale Anteil der ausschüttungsberechtigten 

Anteilklasse oder Anteilklassen am Wert des Nettofondsvermögens vermindert sich, während 

sich der prozentuale Anteil der nicht ausschüttungsberechtigten Anteilklasse oder Anteilklassen 

am Nettofondsvermögen erhöht. 
 

4. Für den Fonds kann ein Ertragsausgleich durchgeführt werden. 

 

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden 

Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der 

Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen 

Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge. 
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Das Netto-Fondsvermögen lautet auf Euro („Fondswährung“). 

Artikel 8 - Einstellung der Berechnung des Anteilwertes sowie der Ausgabe, Rücknahme oder  des 

Umtausches von Anteilen 

 

Die Verwaltungsgesellschaft ist, unbeschadet der Regelung in Artikel 6 Abs. 2 des Verwaltungsreglements, 

berechtigt, für den Fonds die Berechnung des Anteilwertes sowie die Ausgabe, Rücknahme oder den Umtausch 

von Anteilen zeitweilig einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich 

machen und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist, 

insbesondere: 

 

1. während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein anderer Markt, an dem ein wesentlicher Teil der 

Vermögenswerte des Fonds amtlich notiert oder gehandelt wird, geschlossen ist (außer an gewöhnlichen 

Wochenenden oder Feiertagen) oder der Handel an dieser Börse bzw. an dem entsprechenden Markt 

ausgesetzt oder eingeschränkt wurde; 

 

2. in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Anlagen des Fonds nicht verfügen kann oder es ihr 

unmöglich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung 

des Anteilwertes ordnungsgemäß durchzuführen 

 

Die Verwaltungsgesellschaft wird die Aussetzung bzw. Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung, der 

Ausgabe, Rücknahme oder des Umtausches von Anteilen unverzüglich in mindestens einer Tageszeitung in den 

Ländern veröffentlichen, in denen der Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, sowie allen Anteilinhabern 

mitteilen, die Anteile zur Rücknahme angeboten haben. 

 

Artikel 9 - Rücknahme und Umtausch von Anteilen 

 

1. Die Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zu verlangen. Diese 

Rücknahme erfolgt nur an einem Bewertungstag. Die Rücknahme erfolgt zu dem nach Artikel 7 

bestimmten Anteilwert, abzüglich eines Rücknahmeabschlages von bis zu 1 % des Anteilwertes. Sofern 

ein Rücknahmeabschlag erhoben wird, findet dies Erwähnung im Verkaufsprospekt. Der 

Rücknahmeabschlag wird zugunsten des Fonds erhoben. 

 

2. Die Rücknahme erfolgt grundsätzlich zu einem zum Zeitpunkt der Erteilung des Rücknahmeantrages 

unbekannten Rücknahmepreis des jeweiligen Bewertungstages. Rücknahmeanträge, welche bis 

spätestens 16:00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft 

eingegangen  sind, werden auf der Grundlage des Rücknahmepreises des nächsten Bewertungstages 

abgerechnet. Rücknahmeanträge, welche nach 16:00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden auf der 

Grundlage des Rücknahmepreises des übernächsten Bewertungstages abgerechnet. 

 

Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt spätestens innerhalb von zwei Bewertungstagen nach dem 

entsprechenden Bewertungstag gegen Rückgabe der Anteile durch den Investor. Die 

Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, die Frist zur Zahlung des Rücknahmepreises auf  bis 

zu 5 Bewertungstage zu verlängern, sofern dies durch Verzögerungen bei der Zahlung der Erlöse aus 

Anlageveräußerungen an den Fonds aufgrund von durch Börsenkontrollvorschriften oder ähnlichen 

Marktbeschränkungen begründeten Behinderungen an dem Markt, an dem eine beachtliche Menge der 

Vermögenswerte des Fonds angelegt sind, oder in außergewöhnlichen Umständen, in denen der Fonds 

den Rücknahmepreis nicht unverzüglich zahlen kann, notwendig ist. 

 

3. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Verwahrstelle berechtigt, die 

umfangreichen Rücknahmen, die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des 

Fonds befriedigt werden können, erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte des Fonds 

ohne Verzögerung verkauft wurden.---------------------------- 

 

4. Die Verwahrstelle ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z. B. 

devisenrechtliche Vorschriften oder andere von der Verwahrstelle nicht beeinflussbare Umstände, die 

Überweisung des Rücknahmepreises in das Land des Antragstellers verbieten. 

 

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds Anteile einseitig gegen Zahlung des 

Rücknahmepreises zurückkaufen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anteilinhaber oder zum 
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Schutz der Verwaltungsgesellschaft oder des Fonds erforderlich erscheint. 

 

Sollte die Verwaltungsgesellschaft Kenntnis darüber erlangen, dass es sich bei einem Investor um eine 

US-Person handelt, wird sie die Anteile zurückkaufen und damit den Investor ausschließen. 

 

6. Der Anteilinhaber kann seine Anteile ganz oder teilweise in Anteile einer anderen Anteilklasse 

umtauschen. Der Tausch der Anteile erfolgt auf der Grundlage des nächsterrechneten Anteilwertes der 

betreffenden Anteilklassen. Dabei kann eine Umtauschprovision von bis zu 3 % zugunsten der 

Vertriebsstellen erhoben werden. Sofern eine Umtauschprovision erhoben wird, ist der jeweils gültige 

Maximalsatz im Verkaufsprospekt angegeben. Falls Anteile in Anteile einer anderen Anteilklasse 

umgetauscht werden und der Ausgabeaufschlag dieser Anteile höher ist als der Ausgabeaufschlag der 

umzutauschenden Anteile, entspricht die Umtauschprovision der Differenz zwischen den 

Ausgabeaufschlägen der betreffenden Anteilklassen, mindestens jedoch 1 % des Anteilwertes der 

Anteilklasse, in welche(n) umgetauscht werden soll. Anträge auf Umtausch von Anteilen können bei 

der Register- und Transferstelle ausschließlich als Betragsorderaufträge eingereicht werden.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich zum Schutz des Fonds das Recht vor, Umtauschanträge 

abzulehnen, welche mit den Praktiken des „Late Trading“ und/oder „Market Timing“ verbunden sind 

oder deren Antragsteller der Anwendung dieser Praktiken verdächtig sind. 
 

Artikel 10 - Kosten 

 

1. Dem Fondsvermögen können folgende allgemeine Kosten, ggf. nur im Hinblick auf einzelne Anteilklassen, 

belastet werden: 

 

a) alle Steuern, die auf das Fondsvermögen, dessen Erträge und Aufwendungen zulasten des Fonds  

erhoben werden, sowie alle im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung 

eventuell entstehenden Steuern; 

 

b) Kosten für Rechts- und Steuerberatung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle 

entstehen, wenn sie im Interesse der Anteilinhaber handeln, sowie Kosten für die Geltendmachung 

und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Fonds einschließlich marken- und 

wettbewerbsrechtlicher Fragestellungen; 

 

c) die Honorare der Wirtschaftsprüfer; 

 

d) die Kosten für Währungs- und Wertpapierkurssicherung; 

 

e) Erstellungs-, Druck-, Vertriebs- und Übersetzungskosten der Jahres- und Halbjahresberichte für die 

Anteilinhaber in allen notwendigen Sprachen, sowie Erstellungs-, Druck-, Vertriebs- und 

Übersetzungs- kosten von sämtlichen weiteren Berichten und Dokumenten, welche gemäß den 

anwendbaren Gesetzen oder Verordnungen der jeweiligen Behörden notwendig sind; 

 

f) Kosten der für die Anteilinhaber bestimmten Veröffentlichungen inklusive der Kosten für die 

Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise, ggf. der 

Thesaurierungen bzw. Ausschüttungen, des Auflösungsberichtes sowie Kosten für die Erstellung und 

Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Information bei 

Fondsverschmelzungen und mit Ausnahme der Informationen über Maßnahmen im Zusammenhang 

mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung; 

 

g) ein angemessener Anteil an den Kosten für die Werbung und an solchen, welche direkt im 

Zusammenhang mit dem Anbieten und Verkauf von Aktien anfallen; 

 

h) sämtliche Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Veräußerung und der 

Bewertung von Vermögenswerten; 

 

i) etwaige Transaktionskosten für Anteilscheingeschäfte; 

 

j) Auslagen des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft sowie Kosten im Zusammenhang mit 

Anlageausschusssitzungen; 
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k) im Zusammenhang mit der Fondsauflegung entstandene Kosten; diese Kosten können über einen 

Zeitraum von bis zu 5 Jahren proportional belastet werden; 

 

l) Kosten für die Erfüllung von Vertriebserfordernissen im Ausland einschließlich Anzeigekosten, 

Kosten für aufsichtsrechtliche Bestimmungen im In- und Ausland, Rechts- und Steuerberatungskosten 

in diesem Zusammenhang sowie Übersetzungskosten; 

 

m) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und Ausstellungen von 

Bescheinigungen in diesem Zusammenhang; 

 

n) Kosten im Zusammenhang mit Börsennotierungen; 

 

o) Kosten im Zusammenhang mit der Genehmigung oder Änderung des Verkaufsprospektes; 

 

p) Kosten für die Bonitätsbeurteilung des Fonds durch national oder international anerkannte 

Ratingagenturen sowie Kosten für das Rating von Vermögensgegenständen, insbesondere das 

Emittentenrating von verzinslichen Wertpapieren; 

 

q) Kosten zur Analyse des Anlageerfolges durch Dritte sowie Kosten für die Performance-Attribution; 

 

r) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigungen bzw. die Ausübung von 

Stimmrechten auf Hauptversammlungen sowie Kosten für die Vertretung von Aktionärs- und 

Gläubigerrechten; 

 

s) Kosten im Zusammenhang mit der Register- sowie der Transferstellentätigkeit; 

 

t) im Zusammenhang mit den an die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle und an die Beratungs- 

oder Asset-Management-Gesellschaft zu zahlenden Vergütungen sowie den auf alle vorstehend 

genannten Aufwendungen ggf. anfallenden Steuern. 

u) Kosten für etwaige aufsichtsrechtlich erforderliche Meldungen im Zusammenhang mit der European 

Market Infrastructure Regulation (EMIR). 

 

2. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Fondsvermögen ein jährliches Entgelt von bis zu 

2,05 %, mindestens jedoch bis zu EUR 20.000,00 pro angefangenem Kalenderjahr  und zzgl. EUR 5.000,00 

pro angefangenem Kalenderjahr für jede neue Anteilklasse zu erhalten, das auf der Grundlage des 

durchschnittlichen Nettofondsvermögens an jedem Bewertungstag abgegrenzt wird und monatlich 

nachträglich auszuzahlen ist. 

 

Des Weiteren kann die Verwaltungsgesellschaft aus dem Fondsvermögen eine wertentwicklungs- 

orientierte Vergütung (Performance-Fee) nach Maßgabe des Verkaufsprospektes erhalten. Dies findet 

Erwähnung im Verkaufsprospekt. 

 

Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft für das Risikocontrolling eine jährliche Gebühr nach Maßgabe 

des Verkaufsprospektes erhalten. 

 

Im Falle der Beauftragung eines Fondsmanagers, eines Anlageberaters, eines Anlageausschusses oder einer 

Vertriebsstelle kann sich das Entgelt für die Verwaltungsgesellschaft um die jeweils anfallende Vergütung 

dieses Fondsmanagers, Anlageberaters, Anlageausschusses bzw. der Vertriebsstelle reduzieren. Dies findet 

Erwähnung im Verkaufsprospekt. 

 

Wird für den Fonds eine leistungsabhängige Vergütung an einen Fondsmanager bzw. Anlageberater 

ausbezahlt, kann sich das leistungsabhängige Entgelt für die Verwaltungsgesellschaft um die 

leistungsabhängige Fondsmanagementgebühr bzw. Anlageberatergebühr reduzieren. Dies findet 

Erwähnung im Verkaufsprospekt. 

 

3. Die Verwahrstelle erhält aus dem Fondsvermögen: 

 

a) ein jährliches Entgelt für die Tätigkeit als Verwahrstelle in Höhe von bis zu 0,05 %, mindestens 

jedoch EUR 1.000,00 pro Monat, das auf der Grundlage des Nettofondsvermögens an 

halbjährigen Fixierungsterminen (30. Juni und 31. Dezember) ermittelt und bis zum nächsten 
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Fixierungstermin festgeschrieben wird. Die Vergütung wird vierteljährlich nachträglich an die 

Verwahrstelle ausgezahlt. 

 

b) eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds; 

 

c) Kosten und Auslagen, die der Verwahrstelle aufgrund einer zulässigen und marktüblichen 

Beauftragung Dritter gemäß Artikel 3 Abs. 4 des Verwaltungsreglements mit der Verwahrung 

von Vermögenswerten des Fonds entstehen. 

 

4. Alle Kosten werden zuerst den Erträgen angerechnet, anschließend den Kapitalgewinnen und im  Anschluss 

daran dem Fondsvermögen. 

 

5. Die Kosten für die Gründung des Fonds und die Erstausgabe von Anteilen betrugen ca. EUR 25.000.00 und 

wurden bzw. werden über einen Zeitraum von höchstens drei Jahren abgeschrieben. 

 

6. Die in diesem Artikel genannten Kosten verstehen sich zuzüglich einer ggf. anfallenden Mehrwertsteuer. 
 

Artikel 11 - Rechnungsjahr und Revision 

 

Das Rechnungsjahr des Fonds beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet am 30. Juni des darauffolgenden 

Jahres. Das erste Rechnungsjahr begann mit Gründung des Fonds und endete am 31. Dezember 2016. Bis zum 

31. Dezember 2017 hat das Geschäftsjahr am 1. Januar eines jeden Jahres begonnen und ist am 31. Dezember 

geendet.  

 

Die Bücher der Verwaltungsgesellschaft und des Fonds werden durch einen in Luxemburg zugelassenen 

Wirtschaftsprüfer  geprüft, der von der Verwaltungsgesellschaft bestellt wird. 

 

Artikel 12 - Ertragsverwendung 

 

1. Sofern der Verkaufsprospekt dies vorsieht, kann die Verwaltungsgesellschaft jedes Jahr die Nettoerträge 

des Fonds bzw. einer Anteilklasse ausschütten. Als Nettoerträge gelten die Dividenden und Zinsen, 

abzüglich der allgemeinen Kosten, unter Ausschluss der realisierten Kapitalgewinne und 

Kapitalverluste oder der nicht realisierten Wertsteigerungen und Wertminderungen sowie des Erlöses 

aus dem Verkauf von Subskriptionsrechten oder aller sonstigen Einkünfte nicht wiederkehrender Art. 

2. Unbeschadet der vorstehenden Regelung kann die Verwaltungsgesellschaft von Zeit zu Zeit neben den 

Nettoerträgen auch realisierte Kapitalgewinne abzüglich realisierter Kapitalverluste und ausgewiesener 

Wertminderungen, sofern diese nicht durch ausgewiesene Wertsteigerungen ausgeglichen sind, sowie 

Erlöse aus dem Verkauf von Subskriptionsrechten und / oder alle sonstigen Einkünfte nicht 

wiederkehrender Art ganz oder teilweise ausschütten, soweit der Verkaufsprospekt nicht die  

Thesaurierung der Erträge des Fonds bzw. der betreffenden Anteilklasse vorsieht. 

 

3. Jedoch darf eine Ausschüttung nicht vorgenommen werden, wenn dadurch das Nettogesamtvermögen 

des Fonds unter den Gegenwert von EUR 1.250.000,00 fallen würde. 
 

Artikel 13 - Verjährung 

 

Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle können nach Ablauf  

von 5 Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden; davon unberührt 

bleibt die in Artikel 16 Absatz 2 des Verwaltungsreglementes enthaltene Regelung. 

 

Artikel 14 - Änderungen des Verwaltungsreglementes 

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung der Verwahrstelle dieses Verwaltungsreglement jederzeit 

ganz oder teilweise ändern. 
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Artikel 15 - Veröffentlichungen 

 

1. Die erstmals gültige Fassung des Verwaltungsreglements sowie Änderungen desselben werden bei der 

Kanzlei des Bezirksgerichtes Luxemburg hinterlegt. Eine Hinterlegungsnotiz hierzu wird im im 

„Recueil Electronique des Sociétés et Associations“ (RESA), Recueil des Sociétés et Associations, dem 

Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg (Mémorial) veröffentlicht. Änderungen dieses 

Verwaltungsreglements werden darüber hinaus, soweit erforderlich, in mindestens zwei hinreichend 

verbreiteten Tageszeitungen einschließlich mindestens einer Luxemburger Tageszeitung veröffentlicht. 

 

2. Ausgabe- und Rücknahmepreise können an jedem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft und 

bei jeder Zahlstelle erfragt werden. 

 

3. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für den Fonds einen Verkaufsprospekt, Wesentliche 

Anlegerinformationen, einen geprüften Jahresbericht sowie einen Halbjahresbericht entsprechend den 

gesetzlichen Bestimmungen des Großherzogtums  Luxemburg. 

 

4. Die unter Abs. 3 dieses Artikels aufgeführten Unterlagen des Fonds sind für die Anteilinhaber am Sitz 

der Verwaltungsgesellschaft und bei jeder Zahlstelle kostenlos erhältlich. 

 
 

Artikel 16 - Dauer und Auflösung des Fonds 

 

1. Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet; er kann jedoch jederzeit durch die 

Verwaltungsgesellschaft nach freiem Ermessen aufgelöst werden. Eine Auflösung erfolgt zwingend in 

den gesetzlich vorgesehenen Fällen und im Falle der Auflösung der Verwaltungsgesellschaft. 

 

2. Die Auflösung des Fonds wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen von der 

Verwaltungsgesellschaft im im „Recueil Electronique des Sociétés et Associations“ (RESA) und in 

mindestens zwei Tageszeitungen, welche eine angemessene Auflage erreichen, veröffentlicht. Eine 

dieser Tageszeitungen muss eine Luxemburger Tageszeitung sein. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur 

Liquidation des Fonds führt, wird die Ausgabe von Anteilen eingestellt. Die Verwaltungsgesellschaft 

kann die Rücknahme von Anteilen weiterhin zulassen, falls die Gleichbehandlung aller Anleger 

sichergestellt  ist. Insbesondere wird im Rücknahmepreis der Anteile, die während des 

Liquidationsverfahrens zurückgegeben werden, ein anteiliger Betrag an den Liquidationskosten und ggf. 

Honoraren des oder der Liquidatoren berücksichtigt. Falls die Verwaltungsgesellschaft beschließt, die 

Rücknahme von Anteilen mit Beginn der Liquidation einzustellen, wird in der Veröffentlichung gemäß 

Satz 1 dieses Absatzes darauf hingewiesen. 

 

Die Verwahrstelle wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare, auf 

Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder ggf. der von ihr oder von der Verwahrstelle im 

Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde ernannten Liquidatoren unter die Anteilinhaber im Verhältnis 

ihrer jeweiligen Anteile verteilen. Liquidationserlöse, die zum Abschluss des Liquidationsverfahrens   

von Anteilinhabern nicht eingefordert worden sind, werden, soweit dann gesetzlich notwendig, von der 

Verwahrstelle für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber nach Abschluss des Liquidationsverfahrens  

bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht 

innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden. 

 

3. Weder die Anteilinhaber noch deren Erben, Gläubiger oder Rechtsnachfolger können die Auflösung 

oder die Teilung des Fonds beantragen. 
 

Artikel 17 - Verschmelzung des Fonds 

 

1. Die Verwaltungsgesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates und, soweit gesetzlich  

erforderlich, gemäß den im Gesetz von 2010 sowie den anwendbaren Verwaltungsvorschriften benannten 

Bedingungen und Verfahren den Fonds mit einem bereits bestehenden oder gemeinsam gegründeten 

anderen Luxemburger Fonds bzw. Teilfonds, einem anderen ausländischen OGAW oder einem Teilfonds 

eines anderen ausländischen OGAW entweder unter Auflösung ohne Abwicklung oder unter 

Weiterbestand bis zur Tilgung sämtlicher Verbindlichkeiten verschmelzen. 
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2. Die Verwaltungsgesellschaft zeigt die Verschmelzung des Fonds gemäß Artikel 15 Abs. 1 Satz 2 an. Die 

Anteilinhaber haben das Recht, innerhalb von 30 Tagen die Rückgabe oder ggf. den Umtausch ihrer 

Anteile in Anteile eines anderen Fonds mit ähnlicher Anlagepolitik, der von derselben 

Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die 

Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine wesentliche 

direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, ohne weitere Kosten als jene, die vom Fonds zur 

Deckung der Auflösungskosten einbehalten werden, zu verlangen. 

 

Mit Wirksamwerden der Verschmelzung werden die Anteilinhaber des übertragenden Fonds 

Anteilinhaber des übernehmenden Fonds. 

 

3. Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten, die mit der Vorbereitung und der Durchführung einer 

Verschmelzung verbunden sind, werden nicht den betroffenen Fonds oder dessen Anteilinhabern 

angelastet. 

 

4. Die Verschmelzung ist Gegenstand eines Prüfberichtes eines Wirtschaftsprüfers und, soweit anwendbar, 

der Verwahrstelle des Fonds. 

 

5. Soweit gesetzlich erforderlich, übermittelt die Verwaltungsgesellschaft den Anteilinhabern mindestens 

30 Tage vor Ablauf der in Abs. 2 beschriebenen Rückgabe- bzw. Umtauschfrist die Information, dass sie 

während dieser Zeit das Recht haben, Anteile ohne Kosten entsprechend Abs. 2 zum jeweiligen Anteilwert 

zurückzugeben oder umzutauschen, sowie Informationen über den Hintergrund und Beweggründe für die 

geplante Verschmelzung, potenzielle Auswirkungen der Verschmelzung auf die Anteilinhaber, weitere 

spezifische Rechte der Anteilinhaber wie das Recht, auf Anfrage eine Kopie des Prüfberichtes des 

Wirtschaftsprüfers oder der Verwahrstelle zu erhalten, maßgebliche Verfahrensaspekte, den geplanten 

Termin des Wirksamwerdens der Verschmelzung, eine Kopie des Dokuments des übernehmenden 

OGAW mit den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie eine Angabe, wo die Anteilinhaber 

zusätzliche Informationen anfordern können. 
 

Artikel 18 - Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache 

 

1. Das Verwaltungsreglement unterliegt Luxemburger Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den 

Regelungen des Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes von 2010. Gleiches gilt für die 

Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle. 

 

2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle im 

Hinblick auf den Fonds unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk 

Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind 

berechtigt, sich selbst und den Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu 

unterwerfen, in welchem Anteile des Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche 

der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, 

die sich auf den Fonds beziehen. 

 

3. Der deutsche Wortlaut des Verwaltungsreglements ist maßgeblich. 
 

Artikel 19 - Inkrafttreten 

 

Dieses Verwaltungsreglement tritt zum 1.Juli 2018 in Kraft. 


